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Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Ge-
setz beschlossen: 

Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Geltungsbereich und Trägerschaft 

(1) Dieses Gesetz gilt für die Deutsche Hochschule 
für Verwaltungswissenschaften Speyer. 

(2) Die Hochschule wird vom Land Rheinland-Pfalz 
auf der Grundlage von Vereinbarungen gemeinsam 
mit der Bundesrepublik Deutschland und den ande-
ren Ländern getragen. Auf Antrag können andere 
Körperschaften und rechtsfähige Anstalten des öf-
fentlichen Rechts sowie ihre Spitzenverbände als 
weitere Träger aufgenommen werden. Über den An-
trag entscheidet das für das Hochschulwesen zu-
ständige Ministerium im Einvernehmen mit dem 
Verwaltungsrat nach Anhörung des Senats. Die Ent-
scheidung bedarf der Zustimmung der Träger der 
Hochschule. 

(3) Das für das Hochschulwesen zuständige Minis-
terium kann den Namen der Hochschule mit deren 
Zustimmung durch Rechtsverordnung ändern. 

§ 2 Aufgaben 

(1) Die Hochschule bildet ein Zentrum der Verwal-
tungswissenschaften und dient deren Pflege und 
Entwicklung durch Forschung, Lehre und Studium. 
Ihr obliegt durch weiterbildendes, fachbezogenes 
und fächerübergreifendes Studium die wissenschaft-
liche Aus- und Weiterbildung. Sie fördert den wis-
senschaftlichen Nachwuchs. Bei allen Vorschlägen 
und Entscheidungen sind die geschlechtsspezifi-
schen Auswirkungen zu beachten (Gender Main-
streaming). 

(2) Die Hochschule fördert die tatsächliche Durch-
setzung der Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender 
Nachteile hin; sie berücksichtigt die besonderen Be-
dürfnisse von Hörerinnen und Hörern mit Kindern 
sowie von Hörerinnen und Hörern, die nach ärztli-
chem Gutachten pflegebedürftige Angehörige tat-
sächlich betreuen. 

(3) Die Hochschule wirkt an den staatlichen Auf-
gaben der Aus- und Weiterbildung von Angehörigen 
des öffentlichen Dienstes mit. 

(4) Die Hochschule wirkt an der sozialen Förde-
rung der Hörerinnen und Hörer mit. Sie trägt dafür 
Sorge, dass Hörerinnen und Hörer mit Behinderun-
gen die Angebote der Hochschule so weit wie mög-
lich selbständig und barrierefrei im Sinne des § 2 
Abs. 3 des Landesgesetzes zur Gleichstellung behin-
derter Menschen nutzen können. Die Hochschule 
stellt sicher, dass die besonderen Belange von Höre-

rinnen und Hörern mit Behinderungen im Rahmen 
des Studiums und bei Prüfungen berücksichtigt 
werden und dass ihnen die zum Ausgleich ihrer Be-
hinderung erforderlichen Arbeitserleichterungen 
gewährt werden. 

(5) Die Hochschule pflegt die Zusammenarbeit mit 
den anderen Wissenschaften. Sie fördert die inter-
nationale, insbesondere die europäische Zusam-
menarbeit im Hochschulbereich und den Austausch 
zwischen deutschen und ausländischen Hochschu-
len; sie berücksichtigt die besonderen Bedürfnisse 
ausländischer Hörerinnen und Hörer. Im Rahmen ih-
rer Aufgaben arbeitet sie mit Einrichtungen außer-
halb der Hochschule zusammen. 

(6) Die Hochschule fördert den Wissenstransfer. 

(7) Die Hochschule unterrichtet die Öffentlichkeit 
über die Erfüllung ihrer Aufgaben. 

(8) Das für das Hochschulwesen zuständige Minis-
terium kann der Hochschule im Benehmen mit ihr 
durch Rechtsverordnung oder durch Vereinbarung 
mit ihr weitere Aufgaben übertragen, wenn sie mit 
den in Absatz  1 genannten Aufgaben zusammen-
hängen. 

§ 3 Freiheit von Wissenschaft, Forschung, Lehre 
und Studium 

(1) Die Hochschule erfüllt ihre Aufgaben in For-
schung, Lehre und Studium im Rahmen der durch 
das Grundgesetz, die Verfassung für Rheinland-Pfalz 
und dieses Gesetz gewährleisteten Freiheit. Das 
Land und die Hochschule haben sicherzustellen, 
dass die Mitglieder entsprechend ihrer Stellung in 
der Hochschule die durch Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 des 
Grundgesetzes und Artikel 9 Abs. 1 der Verfassung 
für Rheinland-Pfalz verbürgten Grundrechte wahr-
nehmen können. 

(2) Die Freiheit der Forschung umfasst insbesonde-
re die Fragestellung, die Grundsätze der Methodik 
sowie die Bewertung des Forschungsergebnisses 
und seine Verbreitung. Beschlüsse der zuständigen 
Hochschulorgane in Fragen der Forschung sind in-
soweit zulässig, als sie sich auf die Organisation des 
Forschungsbetriebes, die Förderung und Abstim-
mung von Forschungsvorhaben und auf die Bildung 
von Forschungsschwerpunkten beziehen; sie dürfen 
die Freiheit im Sinne von Satz 1 nicht beeinträchti-
gen. 

(3) Die Freiheit der Lehre umfasst, unbeschadet 
des Artikels  5 Abs. 3 Satz 2 des Grundgesetzes und 
des Artikels 9 Abs. 2 der Verfassung für Rheinland-
Pfalz, im Rahmen der zu erfüllenden Lehraufgaben 
insbesondere die Abhaltung von Lehrveranstaltun-
gen und deren inhaltliche und methodische Gestal-
tung sowie das Recht auf Äußerung von wissen-
schaftlichen Lehrmeinungen. Beschlüsse der zu-



ständigen Hochschulorgane in Fragen der Lehre sind 
insoweit zulässig, als sie sich auf die Organisation 
des Lehrbetriebes und auf die Aufstellung und Ein-
haltung von Studien- und Prüfungsordnungen be-
ziehen; sie dürfen die Freiheit im Sinne von Satz 1 
nicht beeinträchtigen. 

(4) Die Freiheit des Studiums umfasst, unbescha-
det der Studien- und Prüfungsordnungen, insbeson-
dere die freie Wahl von Lehrveranstaltungen, das 
Recht, innerhalb eines Studienganges Schwerpunkte 
nach eigener Wahl zu bestimmen, sowie die Erar-
beitung und Äußerung wissenschaftlicher Meinun-
gen. Beschlüsse der zuständigen Hochschulorgane 
in Fragen des Studiums sind insoweit zulässig, als 
sie sich auf die Organisation und ordnungsgemäße 
Durchführung des Lehr- und Studienbetriebes und 
auf die Gewährleistung eines ordnungsgemäßen 
Studiums beziehen. 

(5) Die Wahrnehmung der in den Absätzen 2 bis 4 
genannten Rechte entbindet nicht von der Rück-
sicht auf die Rechte anderer und von der Beachtung 
der Regelungen, die das Zusammenleben in der 
Hochschule ordnen. 

§ 4 Verantwortung in Forschung und Lehre 

(1) Der Freiheit in Forschung und Lehre entspre-
chen eine besondere Verantwortung und die Pflicht 
zu einer besonderen Sorgfalt der Hochschule und 
ihrer Mitglieder bei der Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben. 

(2) Die Hochschule fördert eine auf Ethik und Red-
lichkeit verpflichtete wissenschaftliche Praxis in 
Forschung und Lehre durch ihre Mitglieder und 
stellt die notwendigen Mittel zur Verfügung. Die 
Hochschule formuliert hierzu Regeln, die in die Leh-
re sowie in die Ausbildung und Betreuung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses einbezogen werden. 
Unbeschadet der Bestimmungen des Strafrechts und 
des Disziplinarrechts entwickelt sie Verfahren zum 
Umgang mit Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlver-
haltens. 

(3) Die Hochschule legt unter Berücksichtigung 
der Erfordernisse in den Fächern fest, in welchem 
Umfang die persönliche Anwesenheit der Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer in der Regel 
für eine ordnungsgemäße und qualitätsvolle Durch-
führung von Studium und Lehre, die Beratung und 
Betreuung der Hörerinnen und Hörer und die Aus-
bildung des wissenschaftlichen Nachwuchses erfor-
derlich ist. § 38 bleibt unberührt. Sie fasst Beschlüs-
se nach § 3 Abs. 2 Satz 2 und Abs.  3 Satz 2. 

§ 5 Bewertung der Arbeit der Hochschule 

Die Arbeit der Hochschule in Forschung und Lehre 
einschließlich der Förderung des wissenschaftlichen 

Nachwuchses sowie der Erfüllung des Gleichstel-
lungsauftrags für Frauen und Männer sowie Men-
schen mit und ohne Behinderungen soll regelmäßig 
unter Mitwirkung der Frauenbeauftragten gemäß  
§ 56 Abs. 4 bewertet werden. Die Hörerinnen und 
Hörer sind bei der Bewertung der Qualität der Lehre 
zu beteiligen. Die Ergebnisse der Bewertungen sol-
len veröffentlicht werden. Die Hochschule entwi-
ckelt Verfahren zur Sicherung der Qualität in For-
schung, Studium und Lehre.  

§ 6 Rechtsstellung 

(1) Die Hochschule ist eine Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts und zugleich eine staatliche Ein-
richtung. 

(2) Die Hochschule hat das Recht der Selbstver-
waltung im Rahmen der Gesetze. Sie nimmt ihre 
Aufgaben als eigene Angelegenheiten wahr (Selbst-
verwaltungsangelegenheiten), soweit sie ihr nicht 
als staatliche Aufgaben zur Erfüllung im Auftrag des 
Landes übertragen sind (Auftragsangelegenheiten). 

(3) Die Hochschule erfüllt Selbstverwaltungsange-
legenheiten und Auftragsangelegenheiten durch ei-
ne Einheitsverwaltung. 

(4) Die Hochschule kann mit Zustimmung des für 
das Hochschulwesen zuständigen Ministeriums ein 
eigenes Wappen und Siegel führen. 

§ 7 Satzungsrecht 

(1) Die Hochschule gibt sich eine Grundordnung. 
Sie enthält das Satzungsrecht der Hochschule, so-
weit es nicht besonderen Satzungen gemäß Absatz 
2 vorbehalten ist. 

(2) Ferner gibt sich die Hochschule 

1. eine Ordnung über die Einschreibung ihrer Hö-
rerinnen und Hörer (§ 54 Abs. 3), 

2. soweit erforderlich Studienordnungen, 

3. Ordnungen für Hochschulprüfungen und eine 
Promotionsordnung; eine Habilitationsordnung 
kann erlassen werden und 

4. soweit erforderlich Ordnungen über die Orga-
nisation und Benutzung wissenschaftlicher 
Einrichtungen und Betriebseinheiten. 

(3)  Satzungen mit Ausnahme der Studienordnun-
gen bedürfen der Genehmigung des für das Hoch-
schulwesen zuständigen Ministeriums. Studienord-
nungen sind dem für das Hochschulwesen zuständi-
gen Ministerium anzuzeigen; sie treten an dem in 
der Studienordnung bestimmten Tag in Kraft, wenn 
das für das Hochschulwesen zuständige Ministeri-
um nicht innerhalb von drei Monaten nach der An-



zeige ihre Änderung verlangt, frühestens jedoch 
nach Ablauf dieser Frist. 

(4) Die Genehmigung einer Satzung ist zu versa-
gen, wenn die beabsichtigte Regelung rechtswidrig 
ist. Sie kann versagt werden, wenn  

1. die beabsichtigte Regelung Abweichungen von 
den Bestimmungen des Landesverwaltungsver-
fahrensgesetzes vorsieht, 

2. die beabsichtigte Regelung in den Fällen des 
Absatzes 2 die gebotene Einheitlichkeit des 
Hochschulwesens innerhalb des Landes oder 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ge-
fährdet oder  

3. die Gleichwertigkeit im Sinne des § 9 Abs. 2 
des Hochschulrahmengesetzes (HRG) nicht 
durch Übereinstimmung mit Rahmenempfeh-
lungen oder durch Akkreditierung gewährleis-
tet ist.  

Von der Versagung der Genehmigung kann abgese-
hen werden, soweit es ausreichend ist, die Geneh-
migung mit Auflagen zu versehen oder nur Teile ei-
ner Satzung von der Genehmigung auszunehmen. 

(5) Das für das Hochschulwesen zuständige Minis-
terium kann die Änderung einer Satzung verlangen, 
wenn die Genehmigung nicht hätte erteilt werden 
dürfen oder aufgrund geänderter Rechtsvorschriften 
nicht mehr erteilt werden dürfte. Die Änderung ei-
ner Studienordnung kann verlangt werden, wenn sie 
rechtswidrig ist. 

(6) Die Versagung einer Genehmigung und das 
Verlangen nach einer Änderung sind zu begründen. 

§ 8 Selbstverwaltungsangelegenheiten 

Zu den Selbstverwaltungsangelegenheiten gehören 
insbesondere 

 1. die Einschreibung der Hörerinnen und Hörer, 

 2. die Planung und Organisation des Lehrange-
bots, 

 3. die wissenschaftliche Aus- und Weiterbildung, 
die Hochschulprüfungen sowie die Verleihung 
von Hochschulgraden einschließlich der Pro-
motion und der Habilitation, 

 4. die Planung und Durchführung der Forschung, 

 5. die Heranbildung und Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses, 

 6. die Mitwirkung bei Berufungen, 

 7. die Weiterbildung des Personals, 

 8. die Regelung der sich aus der Mitgliedschaft 
zur Hochschule ergebenden Rechte und Pflich-
ten der Mitglieder, 

 9. die Aufstellung des Haushaltsvoranschlages 
gemäß § 72 Abs. 2, 

10. die Verwaltung eigenen Vermögens, 

11. die Vorschläge in Angelegenheiten des Hoch-
schulbaues, 

12. die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die 
Wahrnehmung der Aufgaben der Hochschule 
und 

13.  die Wahrnehmung der Verantwortung in For-
schung und Lehre nach § 4 und die Bewertung 
ihrer Arbeit nach § 5. 

§ 9 Auftragsangelegenheiten 

(1) Auftragsangelegenheiten sind 

1. die Personalverwaltung, 

2. die Haushaltsverwaltung, insbesondere die Be-
wirtschaftung und Verwendung der zugewie-
senen Stellen und Mittel, die Wirtschafts- und 
Finanzverwaltung, 

3. die Verwaltung des der Hochschule dienenden 
Landesvermögens. 

(2) Die Hochschule nimmt Auftragsangelegenhei-
ten in eigener Zuständigkeit wahr. 

§ 10 Zusammenwirken von Hochschulen 

(1) Die Hochschule wirkt bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben mit anderen Hochschulen und sons-
tigen staatlichen und staatlich geförderten For-
schungs- und Bildungseinrichtungen zusammen. 
Dies gilt insbesondere für die nach der Herstellung 
der Einheit Deutschlands erforderliche Zusammen-
arbeit im Hochschulwesen. 

(2) Die Rektorin oder der Rektor ist Mitglied der 
Konferenz der Hochschulpräsidentinnen und Hoch-
schulpräsidenten gemäß § 11 des Hochschulgeset-
zes (HochSchG); sie oder er gilt als Präsidentin oder 
Präsident im Sinne dieser Bestimmung. 

Teil 2 
Aufgaben der Hochschule 

Abschnitt 1 
Forschung 

§ 11 Aufgaben der Forschung 

Die Forschung in der Hochschule dient der Gewin-
nung wissenschaftlicher Erkenntnisse im Rahmen 
der Aufgabenstellung der Hochschule sowie der 
Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und 
Studium. Gegenstand der Forschung in der Hoch-
schule können insoweit alle wissenschaftlichen Be-
reiche sowie die Anwendung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse in der Praxis einschließlich der Folgen 



sein, die sich aus der Anwendung dieser Erkenntnis-
se ergeben können. Sofern die Hochschule nach 
Maßgabe ihrer Forschungsplanung für zeitlich, auf 
längstens fünf Jahre, befristete fachbereichsüber-
greifende und interdisziplinäre Forschungen For-
schungsschwerpunkte einrichtet, kann sie Abwei-
chungen von den nach den §§ 55 bis 65 vorgegebe-
nen Organisationsformen zulassen. 

§ 12 Koordination der Forschung 

(1) Forschungsvorhaben und Forschungsschwer-
punkte werden von der Hochschule in der sachlich 
gebotenen Weise koordiniert. Zur gegenseitigen Ab-
stimmung von Forschungsvorhaben und For-
schungsschwerpunkten sowie zur Planung und 
Durchführung gemeinsamer Forschungsvorhaben 
wirkt die Hochschule mit anderen Hochschulen, mit 
Forschungseinrichtungen und mit Einrichtungen der 
überregionalen Forschungsplanung und Forschungs-
förderung zusammen. 

(2) Die Hochschule berichtet regelmäßig öffentlich 
über ihre Forschungstätigkeit. 

§ 13 Veröffentlichung von Forschungsergebnissen 

Bei der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen 
sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einen ei-
genen wissenschaftlichen oder wesentlichen sonsti-
gen Beitrag geleistet haben, als Mitverfasserinnen 
oder Mitverfasser zu nennen; soweit möglich, ist ihr 
Beitrag zu kennzeichnen. 

§ 14 Forschung mit Drittmitteln 

(1) Mitglieder der Hochschule, zu deren Dienst-
aufgaben 

1. die selbständige Forschung oder 

2. wissenschaftliche Dienstleistungen in der For-
schung 

gehören, sind berechtigt, im Rahmen ihrer dienstli-
chen Aufgaben auch solche Forschungsvorhaben 
durchzuführen, die nicht aus den der Hochschule 
zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, sondern 
aus Drittmitteln finanziert werden; ihre Verpflich-
tung zur Erfüllung der übrigen Dienstaufgaben 
bleibt unberührt. Die Durchführung von Vorhaben 
nach Satz  1 ist Teil der Hochschulforschung. Satz 1 
gilt für den Transfer von Forschungsergebnissen in 
die Praxis entsprechend. 

(2) Ein Mitglied der Hochschule ist berechtigt, ein 
Forschungsvorhaben nach Absatz 1 in der Hoch-
schule durchzuführen, wenn die Erfüllung anderer 
Aufgaben der Hochschule sowie die Rechte und 
Pflichten anderer Personen dadurch nicht beein-
trächtigt werden und entstehende Folgelasten an-
gemessen berücksichtigt sind. Die Forschungsergeb-

nisse sollen in der Regel in absehbarer Zeit veröf-
fentlicht werden. 

(3) Ein Forschungsvorhaben nach Absatz 1 ist der 
Rektorin oder dem Rektor anzuzeigen. Die Annahme 
der Drittmittel bedarf der Genehmigung durch die 
Rektorin oder den Rektor. Die Genehmigung um-
fasst zugleich die Zustimmung zur Inanspruchnah-
me der damit verbundenen Vorteile für die beteilig-
ten Mitglieder der Hochschule. Die Rektorin oder 
der Rektor kann die Inanspruchnahme von Personal, 
Sachmitteln und Einrichtungen der Hochschule 
durch Auflagen nur beschränken oder, soweit Auf-
lagen nicht ausreichen, nur untersagen, soweit die 
Voraussetzungen des Absatzes 2 dies erfordern. Vor 
einer Entscheidung nach Satz 4 ist dem Senat Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben und das für 
das Hochschulwesen zuständige Ministerium zu un-
terrichten. Eine Entscheidung nach Satz 4 kann auf 
Umstände und Folgelasten eines Forschungsvorha-
bens, auf die bei der Anzeige nach Satz 1 hingewie-
sen wurde, nur innerhalb von zwei Monaten nach 
der Anzeige gestützt werden. Das Nähere regelt das 
für das Hochschulwesen zuständige Ministerium 
durch Verwaltungsvorschrift. 

(4) Die Drittmittel für Forschungsvorhaben, die in 
der Hochschule durchgeführt werden, sollen von der 
Hochschule verwaltet werden. Sie sind für den vom 
Drittmittelgeber bestimmten Zweck zu verwenden 
und nach dessen Bedingungen zu bewirtschaften, 
soweit gesetzliche Bestimmungen nicht ent-
gegenstehen. Treffen die Bedingungen keine Rege-
lungen über die Bewirtschaftung, so gelten die Be-
wirtschaftungsbestimmungen des Landes. Auf An-
trag des Mitglieds der Hochschule, das das Vorha-
ben durchführt, soll von der Verwaltung der Dritt-
mittel durch die Hochschule abgesehen werden, so-
fern dies mit den Bedingungen des Drittmittelgebers 
vereinbar ist; Satz 3 findet in diesem Fall keine An-
wendung. Die Verwendung und Bewirtschaftung ist 
zu dokumentieren. 

(5) Aus Drittmitteln bezahlte hauptberufliche Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter an Forschungsvorha-
ben, die in der Hochschule durchgeführt werden, 
sollen vorbehaltlich des Satzes 3 als Personal der 
Hochschule im Arbeitsvertragsverhältnis eingestellt 
werden. Ihre Einstellung setzt voraus, dass sie von 
dem Mitglied der Hochschule, das das Vorhaben 
durchführt, vorgeschlagen wurden. Sofern dies mit 
den Bedingungen des Drittmittelgebers vereinbar 
ist, kann das Mitglied der Hochschule in begründe-
ten Fällen die Arbeitsverträge mit den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern abschließen; dabei soll es 
mindestens die im öffentlichen Dienst für vergleich-
bare Tätigkeiten üblichen Vergütungs- und Urlaubs-
regelungen vereinbaren. 



(6) Finanzielle Erträge der Hochschule aus For-
schungsvorhaben, die in der Hochschule durchge-
führt werden, insbesondere aus Einnahmen, die der 
Hochschule als Entgelt für die Inanspruchnahme 
von Personal, Sachmitteln und Einrichtungen zu-
fließen, stehen der Hochschule für die Erfüllung ih-
rer Aufgaben zur Verfügung; dies gilt entsprechend 
für Erträge aus Wissenstransfer und Arbeitnehmer-
erfindungen. 

(7) Die Vorschriften über die Ausübung von Ne-
bentätigkeiten sowie die Vorschriften über die For-
schungs- und Lehrzulagen nach dem Landesbesol-
dungsgesetz bleiben unberührt. 

Abschnitt 2 
Studium und Lehre 

§ 15 Ziel des Studiums 

(1) Lehre und Studium sollen im Rahmen der Auf-
gabenstellung der Hochschule (§ 2) Kenntnisse, Fä-
higkeiten und Methoden entsprechend dem jeweili-
gen Studiengang vermitteln oder vertiefen. 

(2) Für Hörerinnen und Hörer, die im Rahmen ei-
nes staatlichen Vorbereitungsdienstes an der Hoch-
schule studieren, bleiben die Bestimmungen der je-
weils maßgeblichen Ausbildungs- und Prüfungsord-
nungen unberührt. 

§ 16 Studienreform, Fachausschuss für Studium 
und Lehre 

(1) Die Hochschule hat die ständige Aufgabe, im 
Zusammenwirken mit den zuständigen staatlichen 
Stellen Inhalte und Formen des Studiums im Hin-
blick auf die Entwicklung in der Wissenschaft, die 
Bedürfnisse der beruflichen Praxis und die notwen-
digen Veränderungen in der Berufswelt zu überprü-
fen und weiterzuentwickeln. 

(2) Die Hochschule bildet einen beratenden Fach-
ausschuss für Studium und Lehre gemäß § 56 Abs. 1. 
Ihm gehören Vertreterinnen und Vertreter der Grup-
pen gemäß § 28 Abs. 2 Satz  1 Nr. 1 bis 3 an. Das 
Nähere regelt die Grundordnung. 

(3) Der Fachausschuss für Studium und Lehre be-
rät die Organe der Hochschule insbesondere 

1. in Angelegenheiten der Studienstruktur und 
Studienreform (Absatz 1), 

2. bei der Vorbereitung von Studien- und Prü-
fungsordnungen (§§ 18, 22 und 23), 

3. bei der Sicherstellung des Lehrangebots und 
der Organisation des Lehrbetriebs (§ 19 Abs. 1), 

4. bei der Erstellung des Lehrberichts (§ 19 Abs. 2) 
und 

5. bei der fachlichen Studienberatung (§ 21). 

§ 17 Studiengänge 

(1) Die Studiengänge dienen der verwaltungswis-
senschaftlichen Aus- und Weiterbildung.  

(2) Die Hochschule kann Studiengänge einrichten, 
die zu einem Mastergrad führen (Masterstudien-
gänge). Zugangsvoraussetzung für einen Masterstu-
diengang ist ein berufsqualifizierender Hochschul-
abschluss. Darüber hinaus ist das Studium in einem 
Masterstudiengang von weiteren besonderen Zu-
gangsvoraussetzungen abhängig zu machen; in be-
sonders begründeten Fällen können Ausnahmen zu-
gelassen werden. Die Hochschule kann mit der Ge-
nehmigung des für das Hochschulwesen zuständi-
gen Ministeriums weitere Studiengänge einführen. 
Für einen neuen Studiengang soll der Lehrbetrieb 
erst aufgenommen werden, wenn die Genehmigung 
oder der Erlass einer entsprechenden Prüfungsord-
nung erfolgt ist. 

(3) Ein Studiengang kann durch eine Hochschul-
prüfung abgeschlossen werden. 

(4) Hörerinnen und Hörer, die die Hochschule ohne 
Abschluss verlassen, erhalten auf Antrag gegen Vor-
lage der entsprechenden Nachweise eine zusam-
menfassende Bescheinigung über erbrachte Stu-
dien- und Prüfungsleistungen. Die Ausstellung einer 
Bescheinigung in elektronischer Form ist ausge-
schlossen. 

§ 18 Studienordnungen 

Für die angebotenen Studiengänge stellt die Hoch-
schule, soweit erforderlich, Studienordnungen auf. 
Die Studienordnung regelt unter Berücksichtigung 
der fachlichen und hochschuldidaktischen Entwick-
lung und der Anforderungen der beruflichen Praxis 
Inhalt und Aufbau des Studiums, gegebenenfalls 
einschließlich einer in den Studiengang eingeordne-
ten berufspraktischen Tätigkeit. In den Studiengän-
gen, die durch eine Prüfung abgeschlossen werden, 
erfolgt die Regelung auf der Grundlage der Prü-
fungsordnung. Studien- und Prüfungsordnung kön-
nen zusammengefasst werden. 

§ 19 Lehrangebot, Lehrbericht 

(1) Die Hochschule stellt auf der Grundlage einer 
nach Gegenstand, Zeit und Ort abgestimmten Stu-
dienplanung das Lehrangebot sicher, das zur Einhal-
tung der Studienordnungen erforderlich ist. Dabei 
sind auch Möglichkeiten des Selbststudiums zu nut-
zen und Maßnahmen zu dessen Förderung zu tref-
fen. 

(2) Die Hochschule berichtet regelmäßig öffentlich 
über Lehre und Studium. 

(3) Die Hochschule darf für ihre Aufgaben in der 
Lehre die Hörerinnen und Hörer anonym über die 



Art und Weise der Vermittlung von Lehrinhalten in 
den Lehrveranstaltungen befragen und die gewon-
nenen Daten verarbeiten. Die Ergebnisse sollen, so-
weit sie Namen von Lehrenden enthalten, hoch-
schulöffentlich einsehbar sein. 

§ 20 Fernstudium, Multimedia, Informations- und 
Kommunikationstechnik 

Bei der Reform von Studium und Lehre und bei der 
Bereitstellung des Lehrangebots sollen die Möglich-
keiten eines Fernstudiums sowie die Möglichkeiten 
der Informations- und Kommunikationstechnik ge-
nutzt werden. 

§ 21 Studienberatung 

Die Hochschule unterrichtet ihre Hörerinnen und 
Hörer sowie Personen, die sich für ein Studium be-
werben wollen, über die Studienmöglichkeiten und 
über Inhalte, Aufbau und Anforderungen eines Stu-
diums. Während des Studiums unterstützt sie die 
Hörerinnen und Hörer durch eine studienbegleiten-
de fachliche Beratung. Die Hochschule soll bei der 
Studienberatung insbesondere mit den für die Be-
rufsberatung und den für die staatlichen Prüfungen 
zuständigen Stellen zusammenwirken. 

§ 22 Hochschulprüfungen und Leistungspunktsys-
tem 

(1) Die Hochschulprüfungen, mit denen ein Stu-
diengang abgeschlossen wird, dienen der Feststel-
lung, ob die Hörerin oder der Hörer mit ihrer oder 
seiner individuellen Leistung das Ziel des Studiums 
erreicht hat. Bei Gruppenarbeiten müssen die indi-
viduellen Leistungen deutlich abgrenzbar und be-
wertbar sein. 

(2) Zum Nachweis von Studien- und Prüfungsleis-
tungen wird ein Leistungspunktsystem geschaffen, 
das auch die Übertragung erbrachter Leistungen auf 
andere Studiengänge derselben oder einer anderen 
Hochschule ermöglicht. 

(3) Hochschulprüfungen werden von Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrern, Professorinnen 
und Professoren im Ruhestand, Hochschuldozentin-
nen und Hochschuldozenten sowie nach Maßgabe 
der Prüfungsordnung von Honorarprofessorinnen 
und Honorarprofessoren und Habilitierten abge-
nommen. Die Prüfungsordnung kann vorsehen, dass 
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit Aufgaben gemäß § 47 Abs. 1 Satz 2, Lehrbeauf-
tragte sowie in der beruflichen Praxis erfahrene 
Personen zu Prüfenden bestellt werden. Zu Prüfen-
den können auch Lehrende ausländischer Hoch-
schulen bestellt werden, die eine dem Personenkreis 
gemäß den Sätzen 1 und 2 gleichwertige Qualifika-
tion besitzen.  

(4) Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen 
bewertet werden, die selbst mindestens die durch 
die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige 
Qualifikation besitzen. 

(5) Die Bestimmungen dieses Gesetzes über Hoch-
schulprüfungen gelten auch für die Promotion und 
die Habilitation, soweit dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt. 

§ 23 Ordnungen für Hochschulprüfungen 

(1) Hochschulprüfungen können nur auf der 
Grundlage einer Prüfungsordnung durchgeführt 
werden. Die Prüfungsordnungen müssen das Ver-
fahren und die Organe der Prüfung abschließend re-
geln. Sie müssen Bestimmungen enthalten über 

1. den Zweck der Prüfung, 

2. die Prüfungsgebiete, 

3. die Bewertungsmaßstäbe, 

4. die Voraussetzungen für die Zulassung zur und 
den Ausschluss von der Prüfung, 

5. die Fristen für die Meldung zur Prüfung und 
deren Wiederholung,  

6. die Bearbeitungszeiten für die Anfertigung der 
schriftlichen Prüfungsarbeiten und  

7. die Anforderungen an das Bestehen und die 
Voraussetzungen für die Wiederholung der 
Prüfung; eine Studienabschlussarbeit kann nur 
einmal mit neuem Thema wiederholt werden. 

Hängt die Einhaltung einer für die Meldung oder 
Ablegung einer Prüfung oder ihrer Wiederholung 
vorgeschriebenen Frist von Studienzeiten ab, wer-
den Verlängerungen und Unterbrechungen nicht be-
rücksichtigt, soweit sie 

1. durch Krankheit, eine Behinderung oder andere 
von der Hörerin oder dem Hörer nicht zu ver-
tretende Gründe oder 

2. durch Schwangerschaft oder Erziehung eines 
Kindes 

bedingt waren; im Falle der Nummer 2 ist mindes-
tens die Inanspruchnahme der Fristen entsprechend 
den §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes so-
wie entsprechend den Fristen des Bundeserzie-
hungsgeldgesetzes über die Elternzeit zu ermögli-
chen. Die Nachweise nach Satz 4 obliegen den Hö-
rerinnen und Hörern. 

(2) Prüfungsordnungen müssen ferner bestimmen, 

1. ob und inwieweit im Rahmen einer nicht be-
standenen Prüfung erbrachte Prüfungsleistun-
gen bei einer Wiederholungsprüfung zu be-
rücksichtigen sind, 



2. ob und in welchem Ausmaß die Ergebnisse von 
Vor- und Zwischenprüfungen oder studienbe-
gleitende Leistungsnachweise bei der Ab-
schlussprüfung anzurechnen sind, 

3. dass sich die Kandidatin oder der Kandidat  
über Teilergebnisse der Prüfung vor Abschluss 
der Prüfung unterrichten kann, 

4. dass die Kandidatin oder der Kandidat nach 
abgeschlossener Prüfung Einsicht in ihre oder 
seine Prüfungsakten nehmen kann, 

5. dass Prüfungsleistungen in der Regel von min-
destens zwei Prüfenden bewertet und mündli-
che Prüfungen von mehreren Prüfenden oder 
von einer oder einem Prüfenden in Gegenwart 
eines sachkundigen Beisitzenden abgenommen 
werden, 

6. dass bei mündlichen Prüfungen Niederschriften 
angefertigt werden sollen, aus denen die we-
sentlichen Gegenstände und das Ergebnis der 
Prüfung hervorgehen, 

7. dass bei mündlichen Prüfungen Hörerinnen 
und Hörer des gleichen Studiengangs anwe-
send sein können, sofern die Kandidatin oder 
der Kandidat bei der Meldung zur Prüfung 
nicht widerspricht, und 

8. dass bei mündlichen Prüfungen auf Antrag der 
Kandidatin die zentrale Frauenbeauftragte teil-
nehmen kann. 

Prüfungsordnungen sollen bestimmen, dass und in 
welcher Weise Hörerinnen und Hörern mit Behinde-
rungen bei Prüfungen Arbeitserleichterungen zum 
Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile gewährt 
werden. 

(3) Die Anfertigung von Niederschriften bei münd-
lichen Prüfungen, die Erteilung von Prüfungszeug-
nissen sowie die Verleihung eines Hochschulgrades 
in elektronischer Form sind ausgeschlossen.  

(4) Die Bestimmungen des Absatzes 1 Satz 3 Nr. 1 
bis 4 und  7, des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 3, 4, 6 und 8 
und Satz 2 sowie des Absatzes 3 sind auf die Pro-
motions- und die Habilitationsordnung, die Be-
stimmungen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1 und  5 sind 
auf die Promotionsordnung entsprechend anzuwen-
den; Habilitationsordnungen müssen Bestimmungen 
über den Nachweis der pädagogischen Eignung  
(§ 40 Abs. 1 Nr. 2) enthalten. 

(5) Die Prüfungsordnungen können bestimmen, 
unter welchen Voraussetzungen außerhalb des 
Hochschulbereichs erworbene Kenntnisse und Fä-
higkeiten, soweit sie gleichwertig sind, angerechnet 
werden können. 

(6) Studien- und Prüfungsleistungen, die an aus-
ländischen Hochschulen erbracht worden sind, wer-

den anerkannt, wenn ihre Gleichwertigkeit festge-
stellt ist. § 112 des Deutschen Richtergesetzes bleibt 
unberührt. 

§ 24 Hochschulgrade 

(1) Aufgrund einer Hochschulprüfung verleiht die 
Hochschule den akademischen Grad des Magisters 
der Verwaltungswissenschaften („magistra rerum 
publicarum“ oder „magister rerum publicarum“). So-
fern mit einer Hochschulprüfung ein berufsqualifi-
zierender Abschluss erworben wird, verleiht die 
Hochschule den Diplomgrad mit Angabe der Fach-
richtung. Auf Antrag der Absolventin oder des Ab-
solventen ist der Diplomgrad in einer Form zu ver-
leihen, aus der hervorgeht, dass er in einem Stu-
diengang einer wissenschaftlichen Hochschule er-
worben wurde. 

(2) In Studiengängen gemäß § 17 Abs. 2 Satz 1 
verleiht die Hochschule aufgrund von Prüfungen, 
mit denen ein weiterer berufsqualifizierender Ab-
schluss erworben wird, einen Mastergrad.  

(3) Den Urkunden über die Verleihung von Hoch-
schulgraden fügt die Hochschule auf Antrag eine 
englischsprachige Übersetzung bei. 

(4) Die Promotion berechtigt zur Führung des Dok-
torgrades mit einem die Fachrichtung kennzeich-
nenden Zusatz.  

(5) Aufgrund einer Vereinbarung mit einer auslän-
dischen Hochschule können für den berufs-
qualifizierenden Abschluss eines Studiums andere 
als die in Absatz 1 genannten Grade verliehen wer-
den. Die Vereinbarung bedarf der Zustimmung des 
für das Hochschulwesen zuständigen Ministeriums. 

(6) Hochschulgrade werden in weiblicher oder 
männlicher Form verliehen. 

(7) Hochschulgrade werden mit einer in deutscher 
und englischer Sprache verfassten ergänzenden An-
lage verbunden, die den Hochschulgrad erläutert 
(Diploma Supplement). Sie enthält insbesondere 
Angaben über die Hochschule, die Art des Abschlus-
ses, das Studienprogramm, die Zugangsvorausset-
zungen, die Studienanforderungen und den Stu-
dienverlauf sowie über das deutsche Studiensystem. 

§ 25 Doktorandinnen und Doktoranden 

(1) Personen, die eine Doktorarbeit anfertigen, 
werden als Doktorandinnen und Doktoranden der 
Hochschule eingeschrieben, wenn sie nicht bereits 
aufgrund eines Beschäftigungsverhältnisses gemäß 
§ 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Mitglied der Hochschule 
sind oder wegen der Berufstätigkeit außerhalb der 
Hochschule auf die Einschreibung verzichten. Einge-
schriebene Doktorandinnen und Doktoranden haben 
auch die Rechte und Pflichten der Hörerinnen und 



Hörer. Das Nähere regelt die Ordnung über die Ein-
schreibung. 

(2) Die Hochschule sowie die Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrer gewährleisten die wissen-
schaftliche Betreuung ihrer Doktorandinnen und 
Doktoranden. 

(3) Die Hochschule soll für die Doktorandinnen und 
Doktoranden forschungsorientierte Studien anbie-
ten und ihnen den Erwerb von akademischen 
Schlüsselqualifikationen ermöglichen. 

§ 26 Wissenschaftliche Weiterbildung 

Die Hochschule soll für Personen mit Berufserfah-
rung und für Berufstätige Möglichkeiten der wis-
senschaftlichen Weiterbildung anbieten. Die Veran-
staltungen sollen berufspraktische Erfahrungen für 
die Lehre nutzbar machen. Weiterbildungsangebote 
können die Verleihung angemessener Weiterbil-
dungszertifikate vorsehen.  

Teil 3 
Mitglieder der Hochschule 

Abschnitt 1 
Mitgliedschaft und Mitwirkung 

§ 27 Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder der Hochschule sind die an der 
Hochschule hauptberuflich tätigen Angehörigen des 
öffentlichen Dienstes, die eingeschriebenen Höre-
rinnen und Hörer sowie die eingeschriebenen Dok-
torandinnen und Doktoranden. Die Rechte und 
Pflichten von Mitgliedern der Hochschule haben 
auch Personen, die, ohne Mitglieder nach Satz 1 zu 
sein, in der Hochschule mit Zustimmung der Rekto-
rin oder des Rektors hauptberuflich tätig sind. 

(2) Den Professorinnen und Professoren stehen 
nach dem Eintritt in den Ruhestand die mit der 
Lehrbefugnis verbundenen Rechte zur Abhaltung 
von Lehrveranstaltungen (§ 50 Abs. 1) und zur Be-
teiligung an Prüfungsverfahren (§ 22 Abs. 3) zu.  

(3) Die Grundordnung regelt die mitgliedschaftliche 
Stellung der sonstigen Angehörigen der Hochschule, 
insbesondere 

1. der Ehrensenatorinnen und Ehrensenatoren, 

2. der hauptberuflich, jedoch nur vorübergehend 
oder gastweise an der Hochschule Tätigen, 

3. der nebenberuflich an der Hochschule Tätigen 
(§§ 50 bis  52), 

4. der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Wei-
terbildungsveranstaltungen der Hochschule 
und 

5. der Gasthörerinnen und Gasthörer. 

(4) Alle Mitglieder und sonstigen Angehörigen der 
Hochschule haben sich, unbeschadet weitergehen-
der Verpflichtungen aus einem Dienst- oder Ar-
beitsverhältnis, so zu verhalten, dass die Hochschule 
und ihre Organe ihre Aufgaben erfüllen können und 
niemand gehindert wird, seine Rechte und Pflichten 
an der Hochschule wahrzunehmen. 

§ 28 Allgemeine Grundsätze der Mitwirkung 

(1) Alle Mitglieder der Hochschule haben das 
Recht und die Pflicht, nach Maßgabe dieses Geset-
zes und der Grundordnung an der Selbstverwaltung 
der Hochschule mitzuwirken. § 2 Abs. 2 ist zu be-
rücksichtigen; eine angemessene Vertretung von 
Frauen und Männern ist anzustreben. Die Übernah-
me einer Funktion in der Selbstverwaltung kann nur 
abgelehnt werden, wenn wichtige Gründe vorliegen. 
Die Mitwirkung ist ehrenamtlich. Mitglieder der 
Hochschule, die Aufgaben der Personalvertretung 
wahrnehmen, dürfen dem Senat und Ausschüssen, 
die für Personalangelegenheiten wissenschaftlicher 
und nicht wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zuständig sind, nicht angehören. 

(2) Für die Vertretung in den Gremien bilden 

1. die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, 

2. die Hörerinnen und Hörer, die gemäß § 25 Abs. 
1 eingeschriebenen Doktorandinnen und Dok-
toranden ohne Beschäftigungsverhältnis an der 
Hochschule sowie diejenigen Doktorandinnen 
und Doktoranden, denen die überwiegende Ar-
beitszeit zur Promotion zur Verfügung steht, 

3. die akademischen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter (wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter) sowie 

4. die nicht wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 

je eine Gruppe. Alle Gruppen müssen vertreten sein 
und wirken nach Maßgabe des Absatzes 5 grund-
sätzlich stimmberechtigt an Entscheidungen mit. 
Die Zahl der Mitglieder aus den Gruppen nach Satz 
1 Nr. 2, 3 und 4 muss in einem angemessenen Ver-
hältnis zur Zahl der Mitglieder aus der Gruppe nach 
Satz 1 Nr. 1 stehen. Bibliothekarinnen und Biblio-
thekare im höheren Dienst und ihnen vergleichbare 
Angestellte sind der Gruppe gemäß Satz 1 Nr. 3, im 
Übrigen der Gruppe gemäß Satz 1 Nr. 4 zugeordnet. 

(3) Die Mitglieder eines Gremiums sind an Wei-
sungen und Aufträge, insbesondere der Gruppe, die 
sie gewählt hat, nicht gebunden. Sie haben durch 
ihre Mitwirkung dazu beizutragen, dass das Gremi-
um seine Aufgaben wirksam erfüllen kann. 

(4) Die Mitglieder der Hochschule dürfen wegen 
ihrer Tätigkeit in der Selbstverwaltung nicht be-
nachteiligt werden. Für Mitglieder in Organen, Gre-



mien und Kommissionen nach diesem Gesetz oder 
nach der Grundordnung der Hochschule gelten die 
Vorschriften des Landespersonalvertretungsgesetzes 
über Arbeitszeitversäumnis entsprechend. Satz 2 
gilt entsprechend für Mitglieder von Gremien, die 
von Organen nach diesem Gesetz oder nach der 
Grundordnung eingesetzt werden. 

(5) Art und Umfang der Mitwirkung sowie die zah-
lenmäßige Zusammensetzung des Gremiums be-
stimmen sich, soweit dieses Gesetz keine besonde-
ren Bestimmungen enthält, nach den Aufgaben und 
nach der Qualifikation, Funktion, Verantwortung 
und Betroffenheit sowie der Bindung der Mitglieder 
an die Hochschule. In nach Gruppen zusammenge-
setzten Entscheidungsgremien verfügt die Gruppe 
der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer bei 
der Entscheidung in Angelegenheiten, welche die 
Lehre betreffen, mindestens über die Hälfte der 
Stimmen; bei Entscheidungen hinsichtlich der Be-
wertung der Lehre werden die Stimmen der die 
Gruppe nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 vertretenden 
Mitglieder jedoch doppelt gewertet. In Angelegen-
heiten, die die Forschung oder die Berufung von 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern unmit-
telbar betreffen, verfügt die Gruppe der Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer über die Mehrheit 
der Stimmen. Ist die Entscheidung eines Gremiums 
in Angelegenheiten der Lehre einschließlich der 
Studien- und Prüfungsordnungen gegen die Stim-
men sämtlicher der ihm angehörenden Mitglieder 
der Gruppe nach Absatz 2 Satz 1 Nr.  2 getroffen 
worden, so muss die Angelegenheit auf Antrag die-
ser Gruppe, der noch in der laufenden Sitzung zu 
stellen ist, in einer nach Ablauf von fünf Werktagen 
erneut stattfindenden Sitzung dieses Gremiums 
nochmals beraten und abschließend entschieden 
werden; der Antrag darf in derselben Angelegenheit 
nur einmal gestellt werden. Das Nähere über die Zu-
sammensetzung der Gremien regelt die Grundord-
nung; bis zu einer Regelung in der Grundordnung 
richtet sich die Zusammensetzung der Gremien 
nach den bis zum In-Kraft-Treten dieses Gesetzes 
geltenden Bestimmungen. 

§ 29 Beschlussfassung 

(1) Gremien sind beschlussfähig, wenn bei der Be-
schlussfassung mehr als die Hälfte der nach Gesetz 
oder Satzung vorgesehenen Zahl der stimmberech-
tigten Mitglieder anwesend und die Sitzung ord-
nungsgemäß einberufen ist. Die Zahl der anwesen-
den Mitglieder ist für die Beschlussfassung ohne 
Bedeutung, wenn wegen Beschlussunfähigkeit zum 
zweiten Male zur Behandlung desselben Gegen-
standes eingeladen ist. Bei der zweiten Einladung 
ist hierauf ausdrücklich hinzuweisen. 

(2) Beschlüsse werden mit den Stimmen der 
Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst, so-

weit dieses Gesetz oder die Grundordnung nichts 
anderes vorsieht; Stimmenthaltungen zählen bei der 
Ermittlung der Mehrheit nicht mit. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des vorsitzenden 
Mitglieds, wenn offen abgestimmt wird; sonst gilt 
Stimmengleichheit als Ablehnung. Die Abstimmung 
erfolgt offen, soweit nicht durch dieses Gesetz, 
durch die Grundordnung oder eine Geschäftsord-
nung etwas anderes festgelegt ist oder die anwe-
senden Mitglieder anderes beschließen.  

(3) Entscheidungen in Personalangelegenheiten 
erfolgen in geheimer Abstimmung. Geheime Ab-
stimmung in Prüfungsangelegenheiten ist unzuläs-
sig. 

(4) Die Grundordnung kann Beschlüsse im Umlauf-
verfahren vorsehen. 

§ 30 Wahlen 

(1) Die Mitglieder im Senat werden in freier, glei-
cher und geheimer Wahl gewählt. Die Grundord-
nung regelt die Stellvertretung. Die die Gruppe nach 
§ 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 im Senat vertretenden Mit-
glieder können nach einer besonderen Wahlordnung 
gewählt werden. Satz 1 bleibt unberührt. 

(2) Wahlen finden während der Vorlesungszeiten 
statt. 

(3) Jede Gruppe wählt aus ihrer Mitte die sie ver-
tretenden Mitglieder; von einer Gruppe sollen min-
destens doppelt so viele Kandidatinnen und Kandi-
daten aufgestellt werden, wie von ihr Mitglieder zu 
wählen sind. Hat eine Gruppe so viele oder weniger 
Angehörige, wie von ihr Mitglieder zu wählen sind, 
sind sie alle Mitglieder des Gremiums. Sinkt die Zahl 
der die Gruppe vertretenen Mitglieder unter die ge-
setzlich vorgesehene Zahl, so findet in der Gruppe 
eine Nachwahl für den Rest der Amtszeit des be-
troffenen Gremiums statt. 

(4) Das Nähere bestimmt die Grundordnung. 

§ 31 Amtszeit 

(1) Die Amtszeit der Mitglieder im Senat dauert 
drei Jahre; sie endet spätestens mit dem Zusam-
mentritt eines neu gewählten Senats. Abweichend 
hiervon dauert die Amtszeit der die Gruppe nach 
§ 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 vertretenden Mitglieder im 
Senat vom Tag der Wahl bis zur Neuwahl, die zum 
Beginn eines jeden Semesters durchzuführen ist. 

(2) Absatz 1 gilt für sonstige Gremien mit Aus-
nahme des Verwaltungsrats entsprechend, soweit 
dieses Gesetz oder die Grundordnung nichts anderes 
bestimmt. 



§ 32 Öffentlichkeit 

(1) Der Senat tagt hochschulöffentlich, soweit 
nicht rechtliche Gründe entgegenstehen. Die Öf-
fentlichkeit kann ausgeschlossen werden; über den 
Antrag wird in nicht öffentlicher Sitzung verhan-
delt. 

(2) Sonstige Gremien tagen nicht öffentlich. Die 
Öffentlichkeit kann für Mitglieder der Hochschule 
für einzelne Sitzungen oder Tagesordnungspunkte 
mit Zweidrittelmehrheit hergestellt werden, soweit 
nicht rechtliche Gründe entgegenstehen. 

(3) Personalangelegenheiten und Entscheidungen 
in Prüfungssachen werden in nicht öffentlicher Sit-
zung behandelt. 

(4) Tagesordnungen und Beschlüsse des Senats 
sind an der Hochschule zu veröffentlichen, wenn 
mit Zweidrittelmehrheit nichts anderes beschlossen 
wird. 

§ 33 Verschwiegenheitspflicht 

Die Mitglieder von Gremien sind, auch nach Ablauf 
ihrer Amtszeit, zur Verschwiegenheit über Tatsa-
chen verpflichtet, die ihnen bei der Behandlung der 
in § 32 Abs. 3 genannten Angelegenheiten bekannt 
geworden sind. Im Übrigen sind die Mitglieder von 
Gremien zur Verschwiegenheit in Angelegenheiten 
verpflichtet, die in nicht öffentlicher Sitzung be-
handelt worden sind und deren Geheimhaltung ihrer 
Natur nach erforderlich oder vom Gremium, insbe-
sondere zum Schutz berechtigter Interessen Einzel-
ner, beschlossen worden ist. Verschwiegenheits-
pflichten aufgrund eines Dienst- oder Arbeitsver-
hältnisses bleiben unberührt. 

Abschnitt 2 
Personalwesen 

§ 34 Hochschulbedienstete 

(1) Hochschulbedienstete sind die an der Hoch-
schule hauptberuflich oder nebenberuflich tätigen 
Angehörigen des öffentlichen Dienstes; sie stehen 
im unmittelbaren Dienst des Landes. 

(2) Bei Einstellungen, Berufungen und Beförderun-
gen ist auf eine Erhöhung des Frauenanteils ent-
sprechend den Frauenförderplänen (§ 6 des Landes-
gleichstellungsgesetzes) hinzuwirken und die Situa-
tion von Personen mit besonderen familiären Belas-
tungen zu berücksichtigen. Frauen sind bei Einstel-
lung – einschließlich Berufungen –, Beförderung, Hö-
hergruppierung und Aufstieg in die nächsthöhere 
Laufbahn bei gleichwertiger Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung bevorzugt zu berücksichti-
gen, soweit und solange eine Unterrepräsentanz  
(§ 4 Abs. 3 des Landesgleichstellungsgesetzes) vor-
liegt. Satz 2 gilt nicht, wenn in der Person eines 

Mitbewerbers so schwerwiegende Gründe vorliegen, 
dass sie auch unter Beachtung des Gebotes zur 
Gleichstellung der Frauen überwiegen. Bewerberin-
nen und Bewerbern, die die Voraussetzungen für ei-
ne Stelle gemäß § 37 Abs. 1 nach Maßgabe der 
Ausschreibung erfüllen, ist grundsätzlich Gelegen-
heit zu einem Probevortrag oder Vorstellungsge-
spräch zu geben, solange eine Unterrepräsentanz 
des jeweiligen Geschlechts besteht. Ist die Zahl der 
Bewerberinnen und Bewerber hierfür zu groß, so 
sollen sie mindestens im Verhältnis ihres Anteils an 
den Bewerbungen eingeladen werden. 

(3) Für die Beurteilung von Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung (Qualifikation) sind aus-
schließlich die Anforderungen der zu besetzenden 
Stelle oder des zu vergebenden Amtes maßgeblich. 
Diese ergeben sich in der Regel aus der Stellenbe-
schreibung. Bei der Beurteilung der Qualifikation 
sind auch Erfahrungen, Kenntnisse und Fähigkeiten 
zu berücksichtigen, die durch die tatsächliche Be-
treuung oder Pflege eines Kindes unter 18 Jahren 
oder einer oder eines nach ärztlichem Gutachten 
pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen erworben 
wurden. Satz 3 gilt nicht, soweit diese Erfahrungen, 
Kenntnisse und Fähigkeiten für die zu übertragen-
den Aufgaben ohne Bedeutung sind. 

§ 35 Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter 

(1)  Das für das Hochschulwesen zuständige Mi-
nisterium ist Dienstvorgesetzter der Rektorin oder 
des Rektors, der Prorektorin oder des Prorektors, der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sowie 
der leitenden Verwaltungsbeamtin oder des leiten-
den Verwaltungsbeamten nach § 59 Abs. 1 Satz 2. 
Gegenüber Professorinnen und Professoren nach § 42 
Abs. 4 nimmt das für das Hochschulwesen zuständi-
ge Ministerium Arbeitgeberfunktionen wahr. Es kann 
der Rektorin oder dem Rektor einzelne seiner Be-
fugnisse oder die Eigenschaft des oder der Dienst-
vorgesetzten oder Arbeitgeberfunktionen übertragen. 

(2) Die Rektorin oder der Rektor ist Dienstvorgesetz-
te oder Dienstvorgesetzter der übrigen Beamtinnen 
und Beamten und ernennt und entlässt diese, soweit 
die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident sich 
diese Befugnisse nicht durch die Landesverordnung 
über die Ernennung und Entlassung der Landesbeam-
ten und Richter im Landesdienst vorbehalten hat. Ge-
genüber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
nimmt die Rektorin oder der Rektor Arbeitgeberfunkti-
onen wahr. § 74 Abs. 2 bleibt unberührt. 

§ 36 Personalentscheidungen 

Personalentscheidungen der Rektorin oder des Rek-
tors von grundsätzlicher Bedeutung werden im Be-
nehmen mit dem Senat getroffen; als Personalent-



scheidungen gelten auch Personalvorschläge an das 
für das Hochschulwesen zuständige Ministerium. 

§ 37 Hauptberufliches wissenschaftliches Personal 

(1) Das hauptberuflich tätige wissenschaftliche Per-
sonal der Hochschule besteht aus den Professorin-
nen und Professoren sowie Juniorprofessorinnen 
und Juniorprofessoren (Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrern) sowie den wissenschaftlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern. 

(2) Auf das beamtete wissenschaftliche Personal 
finden die für Beamtinnen und Beamte allgemein 
geltenden Bestimmungen Anwendung, soweit die-
ses Gesetz nichts anderes bestimmt. 

§ 38 Lehrverpflichtung 

Das für das Hochschulwesen zuständige Ministeri-
um wird ermächtigt, im Einvernehmen mit den für 
das Beamtenrecht und das Haushaltswesen zustän-
digen Ministerien den Umfang der dienstrechtlichen 
Lehrverpflichtung des hauptberuflichen wissenschaft-
lichen Personals unter Berücksichtigung der jeweili-
gen Aufgaben durch Rechtsverordnung festzulegen; 
die Hochschule ist zu hören. Bei der Festlegung der 
Lehrverpflichtung sind die Beanspruchung durch 
sonstige dienstliche Aufgaben, insbesondere die 
Forschung und die Weiterbildung von Angehörigen 
des öffentlichen Dienstes, sowie der unterschiedli-
che Zeitaufwand für die Vorbereitung und Durch-
führung der verschiedenen Arten von Lehrveranstal-
tungen zu berücksichtigen; darüber hinaus soll vor-
gesehen werden, dass Lehrende 

1. ihre Lehrverpflichtung im Durchschnitt mehre-
rer aufeinander folgender Semester erfüllen 
können, 

2. einer Lehreinheit mit der gleichen Lehrver-
pflichtung ihre Lehrverpflichtungen innerhalb 
eines bestimmten Zeitraumes untereinander 
ausgleichen können. 

Die Erfüllung der konkreten Lehrverpflichtung ist 
gegenüber der Rektorin oder dem Rektor nachzu-
weisen. 

§ 39 Dienstliche Aufgaben der Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrer 

(1) Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 
nehmen die der Hochschule obliegenden Aufgaben 
in Wissenschaft, Forschung und Lehre einschließlich 
Weiterbildung in ihren Fächern nach näherer Aus-
gestaltung ihres Dienstverhältnisses selbständig 
wahr. Zu ihren hauptberuflichen Aufgaben gehört 
es auch, sich an Aufgaben der Studienreform zu be-
teiligen, persönliche Sprechstunden abzuhalten, an 
der Verwaltung der Hochschule mitzuwirken und 
Hochschulprüfungen abzunehmen. Die Wahrneh-

mung von Aufgaben in Einrichtungen der Wissen-
schaftsförderung, die überwiegend aus staatlichen 
Mitteln finanziert werden, soll auf Antrag der Hoch-
schullehrerin oder des Hochschullehrers zur dienst-
lichen Aufgabe erklärt werden, wenn dies mit der 
Erfüllung ihrer oder seiner übrigen Aufgaben ver-
einbar ist. 

(2) Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 
sind im Rahmen der für ihr Dienstverhältnis gelten-
den Regelungen verpflichtet, Lehrveranstaltungen 
ihrer Fächer in allen Studiengängen abzuhalten. Sie 
haben im Rahmen der für ihr Dienstverhältnis gel-
tenden Regelungen die zur Sicherstellung des Lehr-
angebots gefassten Beschlüsse der Organe der 
Hochschule zu verwirklichen. 

(3) Art und Umfang der von jeder Hochschullehre-
rin und jedem Hochschullehrer wahrzunehmenden 
Aufgaben richten sich unter Beachtung der Absätze 
1 und 2 nach der Ausgestaltung des jeweiligen 
Dienstverhältnisses und der Funktionsbeschreibung 
der jeweiligen Stelle. Die Festlegung steht unter 
dem Vorbehalt einer Überprüfung in angemessenen 
Abständen. 

§ 40 Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen 
und Professoren 

(1) Einstellungsvoraussetzungen für Professorin-
nen und Professoren sind neben den allgemeinen 
dienstrechtlichen Voraussetzungen mindestens 

1. ein abgeschlossenes Studium an einer Univer-
sität oder einer vergleichbaren Hochschule, 

2. pädagogische Eignung, die in der Regel durch 
Erfahrung in der Lehre, der Ausbildung oder der 
entsprechenden Weiterbildung nachgewiesen 
wird, 

3. besondere Befähigung zu wissenschaftlicher 
Arbeit, die in der Regel durch eine qualifizierte 
Promotion nachgewiesen wird, und 

4. darüber hinaus je nach den Anforderungen der 
Stelle 

a) zusätzliche wissenschaftliche Leistungen 
(Absatz 2) oder 

b) besondere Leistungen bei der Anwendung 
oder Entwicklung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse und Methoden in einer min-
destens fünfjährigen beruflichen Praxis, 
von der mindestens drei Jahre außerhalb 
des Hochschulbereichs ausgeübt worden 
sein müssen. 

(2)  Die zusätzlichen wissenschaftlichen Leistun-
gen nach Absatz 1 Nr. 4 Buchst. a werden in der 
Regel im Rahmen einer Juniorprofessur, im Übrigen 
insbesondere im Rahmen einer Tätigkeit als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher 



Mitarbeiter an einer Hochschule oder einer außer-
universitären Forschungseinrichtung oder im Rah-
men einer wissenschaftlichen Tätigkeit in der Wirt-
schaft oder in einem anderen gesellschaftlichen Be-
reich im In- oder Ausland erbracht. Satz 1 gilt nur 
bei der Berufung in ein erstes Professorenamt. Die 
zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen nach 
Absatz 1 Nr. 4 Buchst. a sollen, auch soweit sie 
nicht im Rahmen einer Juniorprofessur erbracht 
werden, nicht Gegenstand eines Prüfungsverfahrens 
sein; Ausnahmen sind zulässig. Die Qualität der für 
die Besetzung einer Professur erforderlichen wis-
senschaftlichen Leistungen wird ausschließlich und 
umfassend in Berufungsverfahren bewertet. 

(3) Soweit es der Eigenart des Fachs und den An-
forderungen der Stelle entspricht, kann abweichend 
von Absatz 1 Nr. 1 bis 4 und Absatz 2 als Professo-
rin oder Professor auch eingestellt werden, wer her-
vorragende fachbezogene Leistungen in der Praxis 
und pädagogische Eignung nachweist. 

§ 41 Berufung von Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrern 

(1) Freie oder frei werdende Stellen für Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer werden von der 
Hochschule rechtzeitig öffentlich ausgeschrieben. 
Die Ausschreibung muss Art und Umfang der zu er-
füllenden Aufgaben enthalten. Von der Ausschrei-
bung einer Professur kann abgesehen werden, wenn 
eine Professorin oder ein Professor in einem Beam-
tenverhältnis auf Zeit oder einem befristeten Be-
schäftigungsverhältnis auf dieselbe Professur in ei-
nem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder einem 
unbefristeten Beschäftigungsverhältnis berufen 
werden soll; ebenso kann davon abgesehen werden, 
wenn eine Professorin oder ein Professor aus einem 
Teilzeitbeschäftigungsverhältnis auf eine Vollzeit-
professur berufen werden soll. Von einer Ausschrei-
bung kann mit Zustimmung des für das Hochschul-
wesen zuständigen Ministeriums auch dann abge-
sehen werden, wenn eine Juniorprofessorin oder ein 
Juniorprofessor auf eine Professur in einem Beam-
tenverhältnis auf Lebenszeit oder einem unbefriste-
ten Beschäftigungsverhältnis berufen werden soll. 

(2) Für die Berufung auf eine Professur legt die 
Hochschule spätestens sechs Monate nach Ablauf 
der Bewerbungsfrist dem für das Hochschulwesen 
zuständige Ministerium einen Besetzungsvorschlag 
vor, der drei Personen umfassen soll; dem Vorschlag 
sind alle eingegangenen Bewerbungen und die Stel-
lungnahme der Frauenbeauftragten beizufügen. In 
den Besetzungsvorschlag dürfen auch Personen 
aufgenommen werden, die sich nicht beworben ha-
ben; Mitglieder der Hochschule dürfen nur in be-
gründeten Ausnahmefällen vorgeschlagen werden. 

Bei der Berufung auf eine Professur können Junior-
professorinnen und Juniorprofessoren der Hoch-
schule nur dann berücksichtigt werden, wenn sie 
nach ihrer Promotion die Hochschule gewechselt 
hatten oder mindestens zwei Jahre außerhalb der 
berufenden Hochschule wissenschaftlich tätig wa-
ren. Bei der Berufung auf eine Professur können 
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Hochschule nur in begründeten Ausnahmefällen 
und wenn zusätzlich die Voraussetzungen des Sat-
zes 3 vorliegen berücksichtigt werden. 

(3) Will das für das Hochschulwesen zuständige 
Ministerium in begründeten Ausnahmefällen eine 
nicht von der Hochschule vorgeschlagene Person 
berufen, ist der Hochschule Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben. Im Falle einer Abweichung 
von der Reihenfolge im Besetzungsvorschlag kann 
der Hochschule Gelegenheit zur Stellungnahme ge-
geben werden. 

(4) Die Hochschule darf Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrern zeitlich befristete Zusagen im Rah-
men der vorhandenen Ausstattung machen. 

(5) Die Rektorin oder der Rektor der Hochschule 
kann Personen vorübergehend bis zur endgültigen Be-
setzung einer Professur die Wahrnehmung der hiermit 
verbundenen Aufgaben übertragen; die Bestimmungen 
der Absätze 1 bis 4 sind nicht anzuwenden. 

§ 42 Dienstrechtliche Stellung der Professorinnen 
und Professoren 

(1) Die Professorinnen und Professoren werden in 
ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder in begrün-
deten Fällen auf Zeit berufen. 

(2) Die Amtszeit der Professorinnen und Professo-
ren im Beamtenverhältnis auf Zeit beträgt höchs-
tens sechs Jahre. Eine darüber hinausgehende Ver-
längerung oder eine erneute Einstellung ist unzuläs-
sig, es sei denn, der oder dem Betroffenen soll eine 
neue und andere zeitlich begrenzte Aufgabe über-
tragen werden. 

(3) Auf Professorinnen und Professoren auf Zeit 
finden § 185 Abs. 2 und 3 sowie § 186 Satz 2 des 
Landesbeamtengesetzes (LBG) keine Anwendung. 
Sie sind mit Ablauf ihrer Amtszeit entlassen. Wird 
eine Professorin oder ein Professor in den Fällen des 
Absatzes 2 Satz 2 weiter verwendet, gilt das Beam-
tenverhältnis als nicht unterbrochen. 

(4) Anstelle des Beamtenverhältnisses kann in be-
gründeten Fällen ein privatrechtliches Dienstver-
hältnis begründet werden; für befristete Dienstver-
hältnisse gilt Absatz 2 entsprechend. Im Anschluss 
an eine Verwendung gemäß Satz 1 oder Absatz 2 
kann ein privatrechtliches Dienstverhältnis bis zu 
zwei Jahren auch begründet werden, wenn zu er-
warten ist, dass die Übernahme in ein Beamten-



verhältnis auf Lebenszeit bevorsteht. Die Vergütung 
orientiert sich an den für beamtete Professorinnen 
und Professoren in den jeweiligen Besoldungsgrup-
pen geltenden Bestimmungen. Das für das Hoch-
schulwesen zuständige Ministerium kann die Be-
rechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung „U-
niversitätsprofessorin“ oder „Universitätsprofessor“ 
verleihen. 

§ 43 Sonderregelungen für Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer 

(1) Die Bestimmungen des Landesbeamtengesetzes 
über die Laufbahnen und den einstweiligen Ruhe-
stand sind auf Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer nicht anzuwenden. Die Bestimmungen 
des Landesbeamtengesetzes über die Arbeitszeit mit 
Ausnahme der §§ 80 a, 80 d und 87 a LBG sind 
nicht anzuwenden; erfordert jedoch der Aufgaben-
bereich einer Hochschuleinrichtung eine regelmäßi-
ge oder planmäßige Anwesenheit, so können für be-
stimmte Beamtengruppen diese Bestimmungen 
durch Rechtsverordnung des für das Hochschulwe-
sen zuständigen Ministeriums im Einvernehmen mit 
den für das Beamtenrecht und das Haushaltswesen 
zuständigen Ministerien für anwendbar erklärt wer-
den; die Bestimmungen über den Verlust der Bezüge 
wegen nicht genehmigten schuldhaften Fernblei-
bens vom Dienst sind anzuwenden. 

(2) Beamtete Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer können nur mit ihrer Zustimmung abge-
ordnet oder versetzt werden. Abordnung und Ver-
setzung in ein gleichwertiges Amt an einer anderen 
Hochschule sind auch ohne ihre Zustimmung zuläs-
sig, wenn die Hochschule oder die Hochschulein-
richtung, an der sie tätig sind, aufgelöst oder mit 
einer anderen Hochschule zusammengeschlossen 
wird, oder wenn die Studien- oder Fachrichtung, in 
der sie tätig sind, ganz oder teilweise aufgegeben 
oder an eine andere Hochschule verlegt wird; in 
diesen Fällen beschränkt sich eine Mitwirkung der 
aufnehmenden Hochschule oder Hochschuleinrich-
tung bei der Einstellung auf eine Anhörung. 

(3) Wissenschaftliche oder künstlerische Nebentä-
tigkeiten einschließlich Gutachtertätigkeiten, die 
entgeltlich ausgeübt werden, sind vor Aufnahme der 
oder dem Dienstvorgesetzten anzuzeigen, unabhän-
gig davon, ob sie einer Genehmigung bedürfen oder 
nicht. 

(4) Professorinnen und Professoren im Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit treten mit dem Ablauf des 
letzten Monats des Semesters, in dem sie die Al-
tersgrenze erreichen, in den Ruhestand. Dies gilt 
auch bei vorzeitiger Versetzung in den Ruhestand. 

(5) Für Professorinnen und Professoren ist ihre 
Amtsbezeichnung zugleich eine akademische Be-
zeichnung. Sie darf auch nach dem Ausscheiden aus 

der Hochschule ohne den Zusatz „außer Dienst (a. D.)“ 
geführt werden; auf Vorschlag der Hochschule kann 
das für das Hochschulwesen zuständige Ministeri-
um die Weiterführung wegen Unwürdigkeit unter-
sagen. Die Sätze 1 und 2 gelten für die Berufsbe-
zeichnung nach § 42 Abs. 4 Satz 4 entsprechend. 

§ 44 Freistellung für besondere Forschungsvorha-
ben 

Die Rektorin oder der Rektor können Professorinnen 
und Professoren auf ihren Antrag mit Zustimmung 
des Senats von ihren Lehr- und Prüfungsverpflich-
tungen freistellen, sofern das nach den Studien- 
und Prüfungsordnungen erforderliche Lehrangebot 
und die Durchführung der Prüfungen im Rahmen 
der vorhandenen Haushaltsmittel gewährleistet 
bleiben. Die Freistellung soll sechs Monate nicht 
überschreiten und nicht gewährt werden, wenn die 
erste Berufung zur Professorin oder zum Professor 
oder die letzte Freistellung weniger als vier Jahre 
zurückliegen. Nach der Freistellung ist der Rektorin 
oder dem Rektor zu berichten. 

§ 45 Einstellungsvoraussetzungen für Juniorpro-
fessorinnen und Juniorprofessoren 

Einstellungsvoraussetzungen für Juniorprofessorin-
nen und Juniorprofessoren sind neben den allge-
meinen dienstrechtlichen Voraussetzungen 

1. ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 

2. pädagogische Eignung, die gesondert nachzu-
weisen ist, 

3. besondere Befähigung zu wissenschaftlicher 
Arbeit, die in der Regel durch herausragende 
Qualität einer Promotion nachgewiesen wird. 

Sofern vor oder nach der Promotion eine Beschäfti-
gung als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wis-
senschaftlicher Mitarbeiter oder als wissenschaftli-
che Hilfskraft erfolgt ist, sollen Promotions- und 
Beschäftigungsphase zusammen nicht mehr als 
sechs Jahre betragen haben. Verlängerungen nach  
§ 57 b Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 bis 5 HRG bleiben 
hierbei außer Betracht; § 57 b Abs. 2 Satz 1 HRG 
gilt entsprechend. Nicht anzurechnen sind Zeiten 
der Bestellung als Leiterin oder Leiter einer For-
schungsgruppe im Vorgriff auf eine Juniorprofessur. 

§ 46 Dienstrechtliche Stellung der Juniorprofessorin-
nen und Juniorprofessoren 

(1) Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren 
werden für die Dauer von drei Jahren zu Beamtin-
nen und Beamten auf Zeit ernannt. Das Beamten-
verhältnis der Juniorprofessorin oder des Juniorpro-
fessors soll mit ihrer oder seiner Zustimmung im 
Laufe des dritten Jahres um weitere drei Jahre ver-
längert werden, wenn sie oder er sich als Hoch-



schullehrerin oder Hochschullehrer bewährt hat; 
anderenfalls kann das Beamtenverhältnis mit Zu-
stimmung der Juniorprofessorin oder des Juniorpro-
fessors um bis zu einem Jahr verlängert werden. Ei-
ne weitere Verlängerung ist abgesehen von den Fäl-
len des §  49 Abs. 2 nicht zulässig; dies gilt auch für 
eine erneute Einstellung als Juniorprofessorin oder 
Juniorprofessor. Ein Eintritt in den Ruhestand mit 
Ablauf der Dienstzeit ist ausgeschlossen. 

(2) Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, 
gelten für die Juniorprofessorinnen und Juniorpro-
fessoren die Vorschriften für Beamtinnen und Be-
amte auf Lebenszeit entsprechend. 

(3) Anstelle des Beamtenverhältnisses auf Zeit 
kann auch ein befristetes privatrechtliches Dienst-
verhältnis begründet werden. In diesem Fall gelten 
Absatz 1 und § 42 Abs. 4 Satz 3 entsprechend. 

§ 47 Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter 

(1) Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sind die Beamtinnen, Beamten und Angestell-
ten, denen wissenschaftliche Dienstleistungen ob-
liegen. Zu den wissenschaftlichen Dienstleistungen 
gehört es auch, den Hörerinnen und Hörern Fach-
wissen und praktische Fertigkeiten zu vermitteln 
und sie in der Anwendung wissenschaftlicher Me-
thoden zu unterweisen, soweit dies zur Gewährleis-
tung des erforderlichen Lehrangebots notwendig ist. 
In begründeten Fällen kann durch die Rektorin oder 
den Rektor wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern die selbständige Wahrnehmung von 
Aufgaben in Forschung und Lehre übertragen wer-
den. 

(2) Einstellungsvoraussetzungen für wissenschaft-
liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind neben 
den allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen 
in der Regel 

1. ein erfolgreich abgeschlossenes Studium an ei-
ner Universität oder einer vergleichbaren Hoch-
schule in dem Fachgebiet, in dem die Dienst-
aufgaben ausgeübt werden sollen, 

2. eine der Tätigkeit entsprechende Promotion und 

3. nach erfolgreich abgeschlossenem Hochschulstu-
dium eine hauptberufliche Tätigkeit von mindes-
tens zwei Jahren und sechs Monaten. 

(3) Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter werden, soweit sie nicht auf Dauer oder be-
fristet im Angestelltenverhältnis beschäftigt wer-
den, als solche auf Lebenszeit oder auf Zeit in ein 
Beamtenverhältnis der Laufbahn des Akademischen 
Rates berufen; das Nähere regelt die Laufbahnver-
ordnung. Bei wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die als Angestellte befristet be-

schäftigt werden, kann von den Voraussetzungen 
des Absatzes 2 Nr. 2 und 3 allgemein abgesehen 
werden. 

(4) Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter können befristet für höchstens sechs Jahre 
auch mit Aufgaben, die der Erbringung zusätzlicher 
wissenschaftlicher Leistungen (§  40 Abs. 2 Satz 1) 
förderlich sind, beschäftigt werden. Ihnen ist im 
Rahmen ihrer Dienstaufgaben ausreichend Gelegen-
heit zu eigener wissenschaftlicher Arbeit zu geben. 

(5) Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter können für höchstens sechs Jahre in einem 
privatrechtlichen Dienstverhältnis beschäftigt wer-
den, in dem ihnen ein Drittel der Arbeitszeit für die 
Promotion zur Verfügung steht. Abweichend von 
Absatz 2 kann eingestellt werden, wer nach der je-
weiligen Promotionsordnung die Voraussetzungen 
für die Zulassung zur Promotion erfüllt. Abweichend 
von Satz 1 können sie für höchstens sechs Jahre als 
angestellte Doktorandinnen und Doktoranden in ei-
nem privatrechtlichen Beschäftigungsverhältnis be-
schäftigt werden, in dem ihnen die überwiegende 
Arbeitszeit zur Vorbereitung der Promotion zur Ver-
fügung steht. Das Nähere bestimmen die von dem 
für das Hochschulwesen zuständigen Ministerium 
im Einvernehmen mit dem für das Haushaltswesen 
zuständigen Ministerium zu erlassenden Verwal-
tungsvorschriften. 

(6) Für den Eintritt in den Ruhestand findet § 43 
Abs. 4 entsprechende Anwendung. 

§ 48 Vorgesetzte 

Vorgesetzte (§ 4 Abs. 2 Satz 2 LBG) der wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, de-
ren Aufgabenbereich sie zugewiesen sind. Soweit 
sie nicht dem Aufgabenbereich von Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrern zugewiesen werden, 
sind die Rektorin oder der Rektor oder diejenigen, 
die wissenschaftliche Einrichtungen oder Betriebs-
einheiten leiten oder geschäftsführend leiten, denen 
sie zugeordnet sind, Vorgesetzte. 

§ 49 Sonderregelungen für Beamtinnen und Beam-
te auf Zeit und befristete Angestelltenverhältnisse 

(1) Das Dienstverhältnis der Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer, soweit sie Beamtinnen und 
Beamte auf Zeit sind, ist auf Antrag der Beamtin 
oder des Beamten aus den in Absatz 2 genannten 
Gründen zu verlängern, sofern dienstliche Gründe 
nicht entgegenstehen. 



(2) Gründe einer Verlängerung sind: 

1. Beurlaubung nach den §§ 80 d und 87 a LBG, 

2. Beurlaubung für die Wahrnehmung eines Man-
dats in der gesetzgebenden Körperschaft eines 
anderen Landes, wenn das Amt nach den ge-
setzlichen Bestimmungen dieses Landes mit 
dem Mandat vereinbar ist, 

3. Beurlaubung für eine wissenschaftliche Tätig-
keit oder eine außerhalb des Hochschulbe-
reichs oder im Ausland durchgeführte wissen-
schaftliche oder berufliche Aus-, Fort- oder 
Weiterbildung, 

4. Grundwehr- und Zivildienst und 

5. Inanspruchnahme von Elternzeit nach § 19 a 
der Urlaubsverordnung und Beschäftigungsver-
bot nach den §§ 2 bis 4 und 9 der Mutter-
schutzverordnung in dem Umfang, in dem eine 
Erwerbstätigkeit nicht erfolgt ist. 

Absatz 1 gilt entsprechend im Falle 

1. einer Teilzeitbeschäftigung gemäß § 80 a oder 
§ 87 a LBG oder 

2. einer Ermäßigung der Arbeitszeit aus dem in 
Satz 1 Nr. 2 genannten Grund, wenn die Ermä-
ßigung mindestens ein Fünftel der regelmäßi-
gen Arbeitszeit betrug. 

(3) Eine Verlängerung nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 
bis 4 oder Satz 2 darf den Umfang der Beurlaubung 
oder der Ermäßigung der Arbeitszeit und zwei Jahre 
nicht überschreiten; mehrere Verlängerungen dür-
fen insgesamt drei Jahre nicht überschreiten. Ver-
längerungen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 5 dürfen, 
auch wenn sie mit anderen Verlängerungen zusam-
mentreffen, insgesamt vier Jahre nicht überschrei-
ten. 

(4) Für Beamtinnen und Beamte, die zur Wahr-
nehmung von Aufgaben in einer Personal- oder 
Schwerbehindertenvertretung oder von Aufgaben 
einer Frauenbeauftragten für mindestens ein Fünftel 
der regelmäßigen Arbeitszeit freigestellt worden 
sind, gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend. 

(5) Soweit für Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer ein befristetes Angestelltenverhältnis 
begründet worden ist, gelten die Absätze 1 bis 4 
entsprechend. 

§ 50 Habilitierte, außerplanmäßige Professorinnen 
und Professoren 

(1) Habilitierte können an der Hochschule, sofern 
sie sich an ihr habilitiert haben, selbständig lehren 
(Lehrbefugnis), soweit dadurch die Bereitstellung 
des erforderlichen Lehrangebots nicht beeinträch-
tigt wird. Die Grundordnung kann vorsehen, dass die 

oder der Habilitierte an der Hochschule auch selb-
ständig forschen kann, soweit die Ausstattung der 
Hochschule dies zulässt. 

(2) Die Lehrbefugnis kann aus Gründen widerrufen 
werden, die bei einer Beamtin oder einem Beamten 
zur Entfernung aus dem Dienst führen. Der Widerruf 
ist ferner zulässig, wenn die oder der Habilitierte 
vor Erreichung des 65. Lebensjahres ohne hinrei-
chenden Grund unangemessen lange von ihrer oder 
seiner Lehrbefugnis keinen Gebrauch macht.  

(3) Die Rektorin oder der Rektor kann Juniorpro-
fessorinnen und Juniorprofessoren nach deren Aus-
scheiden und Habilitierten aufgrund mindestens 
sechsjähriger Bewährung in Forschung und Lehre 
auf Antrag die Bezeichnung „außerplanmäßige Pro-
fessorin“ oder „außerplanmäßiger Professor“ verlei-
hen, wenn sie weiterhin an der Hochschule lehren. 
Absatz  2 Satz 1 gilt entsprechend. 

(4) Das Recht zur Führung der in Absatz 3 genann-
ten Bezeichnung verändert die dienstrechtliche und 
mitgliedschaftliche Stellung Hochschulbediensteter 
nicht. 

§ 51 Honorarprofessorinnen und Honorarprofes-
soren 

(1) Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsi-
dent kann Personen, die aufgrund ihrer wissen-
schaftlichen Leistung die Voraussetzungen für die 
Einstellung von Professorinnen und Professoren er-
füllen, auf Vorschlag der Hochschule zu Honorar-
professorinnen und Honorarprofessoren bestellen.  
§ 50 Abs. 1 gilt entsprechend. Zur Honorarprofesso-
rin oder zum Honorarprofessor kann nicht bestellt 
werden, wer an der Hochschule hauptberuflich tätig 
ist. 

(2) Die Bestellung zur Honorarprofessorin oder 
zum Honorarprofessor kann unter den Vorausset-
zungen des § 50 Abs.  2 widerrufen werden. 

§ 52 Lehrbeauftragte 

(1) Zur Ergänzung und Sicherstellung des Lehran-
gebots können Lehraufträge erteilt werden. Die 
Lehrbeauftragten nehmen die ihnen übertragenen 
Lehraufgaben selbständig wahr. 

(2) Lehrbeauftragte müssen die Voraussetzungen 
des § 40 Abs.  1 Nr. 1 und 2 oder des § 40 Abs. 3 er-
füllen. 

(3) Lehraufträge dürfen an Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer sowie an wissenschaftliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der eigenen 
Hochschule in dem Fachgebiet, für das sie berufen 
sind, nicht erteilt werden. Das gilt nicht für Veran-
staltungen der Weiterbildung, die über die dienst-



lich festgelegte Lehrverpflichtung hinaus abgehal-
ten werden. 

(4) Ein Lehrauftrag ist zu vergüten; dies gilt nicht, 
wenn die oder der Lehrbeauftragte auf eine Vergü-
tung verzichtet oder wenn die durch den Lehrauf-
trag entstehende Belastung bei der Bemessung der 
Dienstaufgaben bei hauptberuflich im öffentlichen 
Dienst Tätigen entsprechend berücksichtigt wird. 

(5) Soweit überwiegend eine Vermittlung prakti-
scher Fertigkeiten und Kenntnisse erforderlich ist, 
können nebenberufliche Lehrkräfte beschäftigt wer-
den. 

(6) Das Nähere, insbesondere über die Vergütung 
der Lehraufträge, ausgenommen solche nach Absatz 
3 Satz 2, regelt die Rektorin oder der Rektor im Ein-
vernehmen mit den für das Hochschulwesen und 
das Haushaltswesen zuständigen Ministerien. 

(7) Veranstaltungen in der Weiterbildung können 
durch Honorarvereinbarung vergütet werden. 

Abschnitt 3 
Hörerinnen und Hörer 

§ 53 Allgemeine Zugangsvoraussetzungen 

(1) Die Zulassung zum Studium an der Hochschule 
setzt ein erfolgreich abgeschlossenes wissenschaft-
liches Hochschulstudium voraus. Abweichend hier-
von können nach näherer Maßgabe der Ordnung 
über die Einschreibung auch solche Bewerberinnen 
und Bewerber, die die für eine Teilnahme erforderli-
che Eignung im Beruf oder auf andere Weise erwor-
ben haben, zugelassen werden. 

(2) Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht 
für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Weiter-
bildungsveranstaltungen der Hochschule und für 
Gasthörerinnen und Gasthörer. 

(3) Unberührt bleiben die Bestimmungen in Stu-
dien- und Prüfungsordnungen, nach denen für be-
stimmte Studiengänge der Nachweis einer besonde-
ren Vorbildung oder Tätigkeit vorausgesetzt wird. 

§ 54 Einschreibung 

(1) Die Hörerinnen und Hörer schreiben sich zum 
Studium an der Hochschule in dem von ihnen ge-
wählten Studiengang ein und werden damit Mit-
glied der Hochschule. 

(2) Das Recht der Hörerinnen und Hörer, Lehrver-
anstaltungen in Studiengängen zu besuchen, für 
welche sie nicht eingeschrieben sind, bleibt unbe-
rührt, soweit das Studium der eingeschriebenen Hö-
rerinnen und Hörer nicht beeinträchtigt wird. 

(3) Die Ordnung über die Einschreibung regelt ins-
besondere 

1. die Voraussetzungen, unter denen die Ein-
schreibung zu versagen und aufzuheben ist,  

2. die Rückmeldung und Beurlaubung, 

3. die Einschreibung ausländischer und staatenlo-
ser Personen, die sich für ein Studium bewer-
ben, 

4. die Zulassung von Gasthörerinnen und Gasthö-
rern,  

5. die Einschreibung der Doktorandinnen und 
Doktoranden gemäß § 25 Abs. 1, 

6. das Verfahren der Einschreibung sowie 

7. die Einschreibung als Voraussetzung für Prü-
fungen und Leistungsnachweise. 

Dabei ist auch im Einzelnen festzulegen, 

1. welche für Zwecke des Studiums erforderlichen 
Daten zur Person sowie zur Hochschulzugangs-
berechtigung, zum Studienverlauf und zu Prü-
fungen erhoben werden, 

2. an wen, zu welchen Zwecken und unter wel-
chen Voraussetzungen diese Daten übermittelt 
werden können, 

3. wie Auskunft an Betroffene über die zu ihrer 
Person gespeicherten Daten erteilt wird und 

4. wann die Daten zu löschen sind; für die Be-
stimmung des Zeitpunkts der Löschung sind die 
Belange der Auskunftspflichtigen und der Hoch-
schulverwaltung zu berücksichtigen. 

Personen, die sich für ein Studium bewerben, und 
Hörerinnen und Hörer sind zur Angabe der Daten 
verpflichtet. Sie sind über die Rechtsgrundlage und 
den Zweck der Erhebung schriftlich aufzuklären. 

Teil 4 
Organisation und Verwaltung der Hochschule 

Abschnitt 1 
Allgemeine Organisationsgrundsätze 

§ 55 Organe 

(1) Organe der Hochschule sind der Senat, die 
Rektorin oder der Rektor, der Verwaltungsrat und 
die Gemeinsame Kommission. 

(2) Kollegialorgane sollen ihre Beratungen und 
Entscheidungen auf Angelegenheiten von grund-
sätzlicher Bedeutung beschränken. 



§ 56 Ausschüsse, Beauftragte 

(1) Der Senat kann einzelne Aufgaben auf von ihm 
gebildete Ausschüsse zur Beratung oder Entschei-
dung übertragen. In diese Ausschüsse können auch 
Mitglieder der Hochschule, die nicht Mitglieder des 
Senats sind, berufen werden. Im Ausschuss für Fort-
bildung kann eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
Träger der Hochschule beratend mitwirken. 

(2) Ausschüssen mit Entscheidungsbefugnissen 
gehören mehrheitlich Mitglieder der Gruppe nach  
§ 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und mindestens je ein Mit-
glied der Gruppen gemäß §  28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
bis 4 an; § 22 Abs. 4 bleibt unberührt. Berufungs-
ausschüssen müssen, auch wenn sie nur beratende 
Aufgaben haben, Hörerinnen und Hörer angehören. 
In Ausschüssen können auch Personen mitwirken, 
die nicht Mitglied der Hochschule sind. 

(3) Der Senat kann für bestimmte Aufgaben Be-
auftragte bestellen. 

(4)  Der Senat bestellt einen Ausschuss für Frauen-
fragen und auf dessen Vorschlag für die Dauer von 
drei Jahren eine Hochschulbedienstete zur Frauen-
beauftragten. Die Frauenbeauftragte hat die Aufga-
be, die Organe der Hochschule und von ihnen gebil-
dete Ausschüsse bei der Erfüllung von Aufgaben 
nach § 2 Abs. 2 zu unterstützen und regelmäßig  
über ihre Tätigkeit zu berichten. Sie wirkt mit an al-
len sozialen, organisatorischen und personellen 
Maßnahmen, die die weiblichen Beschäftigten be-
treffen. Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben ist sie 
rechtzeitig zu informieren, sie kann Stellungnahmen 
abgeben, an den Sitzungen aller Gremien beratend 
teilnehmen und Anträge stellen; ihre Stellungnah-
men sind den Unterlagen beizufügen. Die Frauenbe-
auftragte kann auf ihren Antrag von ihren Dienst-
aufgaben teilweise freigestellt werden. Der Aus-
schuss für Frauenfragen unterstützt die Frauenbe-
auftragte bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Das 
Speichern personenbezogener Daten bei der Frau-
enbeauftragten ist nicht zulässig, Unterlagen über 
Personalmaßnahmen sind unverzüglich nach Be-
standskraft der Maßnahme zu vernichten. In Aus-
nahmefällen können mit Zustimmung der Betroffe-
nen personenbezogene Daten von Bediensteten ge-
speichert werden; dabei sind die Vorschriften der  
§§ 102 bis 102 g LBG über die Führung von Perso-
nalakten entsprechend anzuwenden. Die Sätze 7 
und 8 gelten auch für den Ausschuss für Frauenfra-
gen. 

(5) Eine Entscheidung, die im Aufgabenbereich der 
zuständigen Frauenbeauftragten gegen ihre Stel-
lungnahme getroffen worden ist, muss auf ihren 
Antrag überprüft und erneut getroffen werden. Der 
Antrag muss innerhalb einer Woche und darf in der-
selben Angelegenheit nur einmal gestellt werden.  
§  59 Abs. 5 bleibt unberührt. 

(6) Die Grundordnung kann nähere Bestimmungen, 
insbesondere über die Bildung ständiger Ausschüs-
se, treffen. 

Abschnitt 2 
Organe 

§ 57 Senat 

(1) Der Senat hat, soweit durch dieses Gesetz oder 
die Grundordnung nichts anderes bestimmt ist, alle 
Angelegenheiten der Hochschule von grundsätzli-
cher Bedeutung wahrzunehmen. Das Nähere regelt 
die Grundordnung. 

(2) Der Senat hat Pläne zur Förderung von Frauen 
(§ 6 des Landesgleichstellungsgesetzes) mit dem 
Ziel zu beschließen, den Anteil der Frauen in allen 
Berufsgruppen und Qualifikationsstellen, in denen 
sie bisher unterrepräsentiert sind, und bei der Ver-
gabe von Stipendien und anderen Maßnahmen der 
wissenschaftlichen Nachwuchsförderung zu erhö-
hen sowie Maßnahmen gegen sexuelle Belästigun-
gen zu beschließen.  

§ 58 Zusammensetzung und Wahl 

Dem Senat gehören die Rektorin oder der Rektor als 
vorsitzendes Mitglied, die Prorektorin oder der Pro-
rektor als stellvertretendes vorsitzendes Mitglied 
sowie Mitglieder jeder Gruppe gemäß § 28 Abs. 2 
Satz 1 stimmberechtigt an. Im Übrigen gelten die §§ 
28, 29 und 30. 

§ 59 Rektorin oder Rektor 

(1) Die Rektorin oder der Rektor leitet die Hoch-
schule und vertritt sie nach außen, unterrichtet die 
Öffentlichkeit von der Erfüllung der Aufgaben der 
Hochschule durch die Veröffentlichung des Jahres-
berichts und fördert die Entwicklung der Hochschu-
le. Sie oder er wird von einer leitenden Verwal-
tungsbeamtin oder einem leitenden Verwaltungsbe-
amten unterstützt. 

(2) Die Rektorin oder der Rektor ist dem Senat 
verantwortlich, sorgt für die Vorbereitung und Aus-
führung der Beschlüsse des Senats, verteilt die für 
die Hochschule zugewiesenen Stellen und Mittel im 
Rahmen der allgemeinen Grundsätze des Senats auf 
die mittelbewirtschaftenden Stellen, sorgt insbe-
sondere für die Sicherstellung des Lehrangebots  
(§ 19) und die dafür erforderliche Organisation des 
Lehrbetriebs und hat dem Senat und seinen Aus-
schüssen Auskünfte zu erteilen. 

(3) Die Rektorin oder der Rektor erstellt im Be-
nehmen mit dem Senat einen Geschäftsverteilungs-
plan über die Leitung und die Verwaltung der Hoch-
schule. 



(4) Die Rektorin oder der Rektor ist berechtigt, sich 
über alle Angelegenheiten der Hochschule zu unter-
richten und an den Sitzungen aller Gremien der 
Hochschule, auch wenn sie oder er ihnen nicht an-
gehört, beratend teilzunehmen; dabei ist eine Ver-
tretung zulässig. Sie oder er kann vom Senat und 
den sonstigen Stellen der Hochschule verlangen, 
dass über bestimmte Angelegenheiten beraten und 
entschieden wird. 

(5) Die Rektorin oder der Rektor kann in dringen-
den, unaufschiebbaren Angelegenheiten anstelle 
des Senats oder sonstiger zuständiger Stellen der 
Hochschule Eilentscheidungen oder Maßnahmen 
treffen. Der Senat oder die sonstige Stelle ist unver-
züglich zu unterrichten; diese können die Eilent-
scheidung oder Maßnahme aufheben, sofern sie 
nicht aus Rechtsgründen geboten war oder durch 
ihre Ausführung nicht bereits Rechte Dritter ent-
standen sind. 

(6) Die Rektorin oder der Rektor hat Beschlüssen 
oder Maßnahmen des Senats und der sonstigen 
Stellen der Hochschule, die rechtswidrig sind oder 
die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit verletzen, zu 
widersprechen. Der Widerspruch hat aufschiebende 
Wirkung. Erfolgt keine Abhilfe, so unterrichtet die 
Rektorin oder der Rektor das für das Hochschulwe-
sen zuständigen Ministerium. 

(7) Die Rektorin oder der Rektor übt im Hoch-
schulbereich das Hausrecht aus. Sie oder er kann in 
geeigneten Fällen andere Mitglieder, insbesondere 
Leiterinnen und Leiter wissenschaftlicher Einrich-
tungen und Betriebseinheiten sowie Lehrpersonen 
in ihren Lehrveranstaltungen, mit der Ausübung des 
Hausrechts beauftragen. 

§ 60 Wahl der Rektorin oder des Rektors 

(1) Die Rektorin oder der Rektor wird vom Senat 
aus dem Kreis der dem Senat angehörenden Profes-
sorinnen und Professoren für vier Jahre gewählt. 
Wiederwahl ist zulässig. Eine Abwahl ist zulässig, 
wenn sie der Senat mit der Mehrheit von drei Vier-
teln seiner Mitglieder vornimmt. Das Verfahren wird 
durch die Grundordnung geregelt. 

(2) Die Amtszeit läuft jeweils vom 1. Oktober bis 
30. September. 

(3) Die Rektorin oder der Rektor nimmt ihre oder 
seine Aufgaben im Rahmen des Dienstverhältnisses 
als Professorin oder Professor wahr, kann jedoch 
von den Dienstaufgaben als Professorin oder Profes-
sor ganz oder teilweise freigestellt werden. Das 
Recht, an der Hochschule selbständig zu lehren und 
zu forschen, bleibt während der Amtszeit als Rekto-
rin oder Rektor unberührt. 

§ 61 Prorektorin oder Prorektor 

Die Rektorin oder der Rektor wird bei der Wahr-
nehmung ihrer oder seiner Aufgaben von einer Pro-
rektorin oder einem Prorektor vertreten. § 60 gilt 
entsprechend. 

§ 62 Verwaltungsrat 

(1) Der Verwaltungsrat hat die Hochschule bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere der Aus- 
und Weiterbildung von Angehörigen des öffentli-
chen Dienstes, zu unterstützen. Er berät die Hoch-
schule in grundsätzlichen Angelegenheiten, insbe-
sondere durch Erarbeitung von Konzepten zur Wei-
terentwicklung. 

(2) Das Einvernehmen des Verwaltungsrats ist er-
forderlich bei 

 1. der Aufnahme weiterer Träger der Hochschule, 

 2. der Änderung des Namens der Hochschule, 

 3. dem Erlass der Grundordnung der Hochschule, 

 4. dem Erlass der Studienordnungen, der Richtli-
nien für die wissenschaftliche Aus- und Wei-
terbildung, der Ordnungen für Hochschulprü-
fungen sowie der Promotionsordnung und ge-
gebenenfalls der Habilitationsordnung, 

 5. dem Haushaltsvoranschlag des für das Hoch-
schulwesen zuständigen Ministeriums für die 
Hochschule, dem der Haushaltsvoranschlag der 
Hochschule beizufügen ist, 

 6. der Einführung weiterer Studiengänge, 

 7. der Errichtung, Änderung und Aufhebung wis-
senschaftlicher Einrichtungen und Betriebsein-
heiten, 

 8. der Übertragung weiterer Aufgaben (§ 2 Abs. 
8),  

 9. der Berufung der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer, 

10. dem Gesamtentwicklungsplan. 

Die Wahl der Rektorin oder des Rektors und der Pro-
rektorin oder des Prorektors bedarf der Bestätigung 
durch den Verwaltungsrat. 

(3) Der Verwaltungsrat besteht aus je einer Vertre-
terin oder einem Vertreter der Träger der Hochschu-
le. Weiter gehören dem Verwaltungsrat eine Vertre-
terin oder ein Vertreter des für das Hochschulwesen 
zuständigen Ministeriums als vorsitzendes Mitglied, 
eine Vertreterin oder ein Vertreter des für die Ange-
legenheiten der Rechtspflege zuständigen Ministe-
riums sowie als beratende Mitglieder die Rektorin 
oder der Rektor und die Prorektorin oder der Prorek-
tor an. 



(4) Trifft das vorsitzende Mitglied in dringenden, 
unaufschiebbaren Angelegenheiten anstelle des 
Verwaltungsrats eine Entscheidung oder Maßnah-
me, so hat es den Verwaltungsrat unverzüglich zu 
unterrichten. Dieser kann die Entscheidung oder die 
Maßnahme aufheben, soweit sie nicht aus Rechts-
gründen geboten war oder durch ihre Ausführung 
nicht bereits Rechte Dritter entstanden sind. 

(5) Das vorsitzende Mitglied informiert den Ver-
waltungsrat über die Arbeit der Gemeinsamen 
Kommission. 

(6) Der Verwaltungsrat kann beschließen, dass be-
stimmte ihm obliegende Aufgaben durch von ihm 
gebildete Arbeitsgruppen erledigt werden. Das lei-
tende Mitglied einer Arbeitsgruppe hat den Verwal-
tungsrat regelmäßig zu unterrichten. 

(7) Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäfts-
ordnung. 

§ 63 Gemeinsame Kommission 

(1) Die Hochschule bildet eine Gemeinsame Kom-
mission aus Senat und Verwaltungsrat. Diese be-
steht aus 

1. dem vorsitzenden Mitglied des Verwaltungs-
rats, dem auch die Leitung der Gemeinsamen 
Kommission obliegt, 

2. einem das Sitzland der Hochschule vertreten-
den Mitglied, das von dem vorsitzenden Mit-
glied des Verwaltungsrats im Benehmen mit 
dem Verwaltungsrat bestimmt wird, 

3. zwei vom Senat aus seiner Mitte für die Dauer 
von drei Jahren entsandten Mitgliedern und 

4. der Rektorin oder dem Rektor als antrags-
befugtes, beratendes und nicht stimmberech-
tigtes Mitglied. 

Die Mitglieder nach Satz 2 Nr. 1 und 2 können sich 
jeweils durch eine bei ihrer Dienstbehörde beschäf-
tigte und geeignete Person vertreten lassen. 

(2) Die Gemeinsame Kommission hat ein Vor-
schlagsrecht bei der Wahl der Rektorin oder des 
Rektors und der Prorektorin oder des Prorektors so-
wie bei der Bestellung der leitenden Verwaltungs-
beamtin oder des leitenden Verwaltungsbeamten. 
Sie entscheidet über die Gewährung von Leistungs-
bezügen nach § 33 Abs. 1 Satz 1 des Bundesbesol-
dungsgesetzes nach Maßgabe des Landesbesol-
dungsrechts; kommt eine Entscheidung der Gemein-
samen Kommission nicht zustande, so entscheidet 
das Mitglied nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 oder dessen 
Vertretung. In den Fällen des Satzes 2 steht der 
Rektorin oder dem Rektor ein Vorschlagsrecht zu. 

(3) Die Gemeinsame Kommission gibt sich eine 
Geschäftsordnung. 

Abschnitt 3 
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebsein-
heiten 

§ 64 Aufgaben und Errichtung 

(1) Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebs-
einheiten dienen der Wahrnehmung der Aufgaben 
der Hochschule im Bereich der Forschung, der In-
formations- und Kommunikationstechnik, der Lehre 
einschließlich der Hochschuldidaktik, des Studiums 
oder der wissenschaftlichen Aus- und Weiterbil-
dung.  

(2) Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebs-
einheiten entscheiden über die Verwendung der 
wissenschaftlichen und sonstigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und der Mittel, die ihnen zugewie-
sen sind. 

§ 65 Organisation 

(1) Die Leitung wissenschaftlicher Einrichtungen 
und Betriebseinheiten wird im Einvernehmen mit 
der Rektorin oder dem Rektor vom Senat bestellt. 

(2) Die Grundordnung kann allgemeine Grundsät-
ze, insbesondere über die Leitung von wissenschaft-
lichen Einrichtungen und Betriebseinheiten, festle-
gen. 

§ 66 Hochschulbibliothek, Medienzentrum 

(1) Die Hochschulbibliothek versorgt als wissen-
schaftliche Einrichtung Forschung, Lehre und Studi-
um mit Literatur und sonstigen Informationsmitteln.  

(2) Zentrale Einrichtungen der Hochschule wie 
Hochschulbibliothek, Zentrum für Datenverarbei-
tung und elektronisches Medienzentrum können or-
ganisatorisch und technisch zu einem Medienzent-
rum verbunden werden. Das Nähere regelt die 
Hochschule durch Satzung. 

Abschnitt 4 
Forschungsinstitut 

§ 67 Rechtsstellung und Aufgaben 

(1) Bei der Hochschule besteht das Deutsche For-
schungsinstitut für öffentliche Verwaltung als 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Es un-
tersteht in Selbstverwaltungsangelegenheiten der 
Rechtsaufsicht des für das Hochschulwesen zustän-
digen Ministeriums und in Auftragsangelegenheit 
der Fachaufsicht des für das Hochschulwesen zu-
ständigen Ministeriums. 

(2) Dem Forschungsinstitut obliegt die Forschung 
im Bereich der Verwaltungswissenschaften (Verwal-
tungsforschung), insbesondere im Rahmen fach-
übergreifender Forschungsvorhaben, unter besonde-
rer Berücksichtigung der praktischen Aufgaben und 
Bedürfnisse der öffentlichen Verwaltung; dies um-



fasst die Erschließung und Aufbereitung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse. 

(3) Das Forschungsinstitut hat das Recht der 
Selbstverwaltung und das eigene Satzungsrecht im 
Rahmen der Gesetze. Es nimmt seine Aufgaben als 
eigene Angelegenheiten wahr (Selbstverwaltungs-
angelegenheiten), soweit sie nicht als staatliche 
Aufgabe zur Erfüllung im Auftrag des Landes über-
tragen sind (Auftragsangelegenheiten). Satzungen 
bedürfen der Genehmigung des für das Hochschul-
wesen zuständigen Ministeriums.  

§ 68 Mitglieder 

(1) Das Forschungsinstitut hat Ordentliche und 
Korrespondierende Mitglieder. 

(2) Die Ordentlichen Mitglieder werden vom Insti-
tutsvorstand im Benehmen mit dem Wissenschaftli-
chen Beirat für die Dauer von fünf Jahren aus dem 
Kreis der auf dem Gebiet der Verwaltungsforschung 
ausgewiesenen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler aus dem In- und Ausland berufen; Wieder-
berufung ist möglich. Die Berufung ist dem für das 
Hochschulwesen zuständigen Ministerium anzuzei-
gen. Der Institutsvorstand entscheidet auf der 
Grundlage eines individuellen Forschungsplans des 
zu berufenden Mitglieds, der sich in das For-
schungsprogramm des Forschungsinstituts einpas-
sen muss. Die Ordentlichen Mitglieder sind zur Wahl 
des Institutsvorstands berechtigt und können in den 
Institutsvorstand gewählt werden. 

(3) Die Korrespondierenden Mitglieder werden 
vom Institutsvorstand im Benehmen mit dem Wis-
senschaftlichen Beirat für die Dauer von fünf Jahren 
berufen; Wiederberufung ist möglich. Korrespondie-
rende Mitglieder können sein: 

1. auf dem Gebiet der Verwaltungsforschung 
ausgewiesene Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler, 

2. an in- oder ausländischen wissenschaftlichen 
Einrichtungen tätige Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler anderer Disziplinen, welche die 
Verwaltungsforschung durch interdisziplinäre 
Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut 
fördern können, und 

3. Praktikerinnen und Praktiker, die bei der Fort-
entwicklung der Verwaltungswissenschaften 
mitwirken. 

Die Korrespondierenden Mitglieder wirken beratend 
und unterstützend bei den Forschungsprojekten mit 
und sind Teil eines wissenschaftlichen Netzwerks, 
welches die Forschungskooperation des Forschungs-
instituts unterstützt. 

§ 69 Organe 

Organe des Forschungsinstituts sind der Instituts-
vorstand, die Direktorin oder der Direktor, der Insti-
tutsverwaltungsrat und der Wissenschaftliche Bei-
rat. 

§ 70 Durchführungsbestimmungen 

Das Nähere über Aufgaben und Organisation des 
Forschungsinstituts regelt das für das Hochschul-
wesen zuständige Ministerium durch Rechtsverord-
nung. 

Teil 5 
Finanzwesen und Hochschulplanung 

§ 71 Staatliche Finanzierung 

Die staatliche Finanzierung der Hochschule orien-
tiert sich an den in Forschung und Lehre sowie bei 
der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
erbrachten Leistungen und Belastungen. Dabei sind 
auch Fortschritte bei der Erfüllung des Gleichstel-
lungsauftrages zu berücksichtigen. Innerhalb der 
Hochschule ist entsprechend zu verfahren. 

§ 72 Finanzwesen 

(1) Das Land Rheinland-Pfalz finanziert die Leis-
tungen der Hochschule gemäß § 71 im Rahmen der 
vom Landtag bewilligten Mittel, soweit diese nicht 
durch die Beiträge der anderen Träger der Hoch-
schule oder durch Zuwendungen Dritter aufge-
bracht werden. Zur Deckung eines nicht vorausseh-
baren, zwingenden Bedarfs bei einzelnen Lehr- und 
Forschungsbereichen können im Haushaltsplan zen-
trale Mittel bereitgestellt werden. Soweit es die Be-
dürfnisse der Hochschule erfordern, können die 
Ausgabemittel nach Maßgabe der §§ 19 und 20 der 
Landeshaushaltsordnung für übertragbar und ge-
genseitig deckungsfähig erklärt werden. 

(2) Im Rahmen der allgemeinen Haushaltsvor-
schriften des Landes stellt die Hochschule einen im 
Einzelnen erläuterten Haushaltsvoranschlag auf. 

(3) Die Hochschule vollzieht ihren Haushaltsplan 
im Rahmen der sich aus § 9 Abs. 1 Nr. 2 ergebenden 
Bindungen in eigener Zuständigkeit. 

(4) Im Einvernehmen mit den für das Hochschul-
wesen und das Haushaltswesen zuständigen Minis-
terien kann die Hochschule für bestimmte Aufgaben 
eigene Betriebe bilden. 

(5) Das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 
der Hochschule sowie der Betriebe nach Absatz 4 
richtet sich nach den für das Land geltenden Vor-
schriften. Hierbei soll auch verstärkt von neuen 
Steuerungsinstrumentarien, insbesondere nach den 
§§ 7 a und 7 b der Landeshaushaltsordnung, Ge-
brauch gemacht werden. Die Haushalts- und Wirt-



schaftsführung unterliegt der Prüfung durch den 
Rechnungshof Rheinland-Pfalz. 

(6) Für die Angebote der Weiterbildung können 
Entgelte erhoben werden. § 14 Abs. 6 gilt sinnge-
mäß. 

§ 73 Vermögen 

(1) Aus Landesmitteln zu beschaffende Vermö-
gensgegenstände werden für das Land erworben. 

(2) Landesvermögen, das der Hochschule dauernd 
zu dienen bestimmt ist, wird von der Hochschule 
verwaltet. 

(3) Die Hochschule kann Körperschaftsvermögen 
haben. Das Nähere über die Verwaltung bestimmt 
die Grundordnung. 

Teil 6 
Aufsicht 

§ 74 Grundsätze 

(1) Die Hochschule untersteht in Selbstverwal-
tungsangelegenheiten der Rechtsaufsicht des Lan-
des. 

(2) In Auftragsangelegenheiten untersteht die 
Hochschule der Fachaufsicht des Landes. 

(3) Das für das Hochschulwesen zuständige Minis-
terium übt als oberste Landesbehörde die Aufsicht 
aus. 

§ 75 Informationspflicht der Hochschule 

Die Hochschule ist verpflichtet, das für das Hoch-
schulwesen zuständige Ministerium auf Verlangen 
jederzeit über alle Angelegenheiten der Hochschule 
zu unterrichten, insbesondere die Prüfung an Ort 
und Stelle zu ermöglichen, mündlich oder schriftlich 
zu berichten sowie Akten und sonstige Unterlagen 
vorzulegen. An Sitzungen der Gremien kann das für 
das Hochschulwesen zuständige Ministerium teil-
nehmen. 

§ 76 Mittel der Aufsicht 

(1) Das für das Hochschulwesen zuständige Minis-
terium kann rechtswidrige Beschlüsse und Maß-
nahmen beanstanden; es kann dabei eine Frist zur 
Aufhebung oder anderweitigen Abhilfe setzen. Be-
anstandete Beschlüsse und Maßnahmen dürfen 
nicht ausgeführt werden; sind sie bereits ausge-
führt, kann das für das Hochschulwesen zuständige 
Ministerium anordnen, dass sie rückgängig gemacht 
werden müssen, soweit unentziehbare Rechte Drit-
ter nicht entstanden sind. 

(2) Werden gesetzliche Pflichten und Aufgaben 
nicht erfüllt, kann das für das Hochschulwesen zu-
ständige Ministerium anordnen, dass die Hochschu-

le innerhalb einer bestimmten Frist das Erforderliche 
zu veranlassen hat. 

(3) Die Aufsicht in Auftragsangelegenheiten wird 
durch Weisungen ausgeübt. Vor einer Weisung soll 
der Hochschule Gelegenheit zur Stellungnahme ge-
geben werden. 

(4) Kommt die Hochschule einer Aufsichtsmaß-
nahme nicht fristgerecht nach, kann das für das 
Hochschulwesen zuständige Ministerium 

1. im Fall des Absatzes 1 die beanstandeten Be-
schlüsse und Maßnahmen aufheben, 

2. in den Fällen der Absätze 2 und 3 anstelle der 
Hochschule das Erforderliche veranlassen. 

Teil 7 
Hörerschaft 

§ 77 Rechtsstellung und Aufgaben 

(1) Die Hörerinnen und Hörer der Hochschule bil-
den die Hörerschaft. Zur Hörerschaft zählen auch 
die gemäß § 28 Abs.  2 Satz 1 Nr. 2 eingeschriebe-
nen Doktorandinnen und Doktoranden. 

(2) Die Hörerschaft ist eine Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts. Sie verwaltet ihre Angelegenhei-
ten im Rahmen der Gesetze und ihrer Satzung 
selbst. 

(3) Die Hörerschaft gibt sich 
1. eine Satzung, 
2. eine Wahlordnung und 
3. eine Beitragsordnung. 

Satzung und Wahlordnung werden von der Hörer-
schaft mit der Mehrheit von zwei Dritteln der an-
wesenden Mitglieder beschlossen. 

(4) Die Hörerschaft nimmt unbeschadet der Auf-
gaben der Hochschule Angelegenheiten der Höre-
rinnen und Hörer wahr. Ihr obliegt es: 

1. die Meinungsbildung in der Gruppe der Höre-
rinnen und Hörer zu ermöglichen, 

2. die Belange ihrer Mitglieder in Hochschule und 
Gesellschaft wahrzunehmen, 

3. an der Erfüllung der Aufgaben der Hochschule 
(§ 2), insbesondere durch Stellungnahmen zu 
hochschul- oder wissenschaftspolitischen Fra-
gen mitzuwirken, 

4. auf der Grundlage der verfassungsmäßigen 
Ordnung die politische Bildung, das staatsbür-
gerliche Verantwortungsbewusstsein und die 
Bereitschaft ihrer Mitglieder zur aktiven Tole-
ranz sowie zum Eintreten für die Grund- und 
Menschenrechte zu fördern, 

5.  kulturelle, fachliche, wirtschaftliche und sozia-
le Belange ihrer Mitglieder wahrzunehmen, 



6. die tatsächliche Durchsetzung der Gleichbe-
rechtigung von Frauen und Männern zu för-
dern und auf die Beseitigung bestehender Be-
nachteiligungen von Frauen und Männern so-
wie von Menschen mit Behinderungen hinzu-
wirken, 

7. die Integration ausländischer Hörerinnen und 
Hörer zu fördern und 

8. die überregionalen und internationalen Bezie-
hungen zwischen Hörerinnen und Hörern zu 
pflegen. 

 
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Hörerschaft 
insbesondere auch zu solchen Fragen Stellung be-
ziehen, die sich mit der gesellschaftlichen Aufga-
benstellung der Hochschulen sowie mit der Anwen-
dung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und der 
Abschätzung ihrer Folgen für die Gesellschaft und 
die Natur beschäftigen. Die Hörerschaft kann für die 
Erfüllung ihrer Aufgaben Medien aller Art nutzen 
und in diesen Medien auch die Diskussion und Ver-
öffentlichung zu allgemeinen gesellschaftlichen 
Fragen ermöglichen. Umfang und Kosten der Me-
diennutzung zu allgemeinen gesellschaftlichen Fra-
gen müssen in einem angemessenen Verhältnis zu 
Umfang und Kosten aller Aufgaben der Hörerschaft 
stehen. Eine überwiegende Nutzung zu allgemeinen 
gesellschaftlichen Fragen ist unzulässig. 

§ 78 Organe 

(1) Organe der Hörerschaft sind die Vollversamm-
lung und die Hörerschaftsvertretung. 

(2) § 28 Abs. 3, § 29 Abs. 1 und 2 sowie § 30 Abs. 
1 und 2 gelten entsprechend. Für die Amtszeit der 
Hörerschaftsvertretung gilt § 31 Abs. 1 Satz 2 ent-
sprechend. 

(3) Die Hörerschaft kann eine Vertreterin oder ei-
nen Vertreter in die Konferenz der Allgemeinen Stu-
dierendenausschüsse nach § 108 Abs. 5 HochSchG 
entsenden. 

§ 79 Beiträge, Haushalt, Haftung 

(1) Für die Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Hö-
rerschaft nach Maßgabe der Beitragsordnung von 
den Hörerinnen und Hörern Beiträge erheben. In der 
Beitragsordnung sind die Beitragspflicht und die 
Beitragshöhe zu regeln. Die Beiträge werden im 
Auftrag der Hochschule von der zuständigen Kasse 
kostenfrei eingezogen. 

(2) Für die Haushalts- und Wirtschaftsführung der 
Hörerschaft gelten die Bestimmungen der §§ 106, 
107 und 109 Abs.  1 und 2 Satz 1 der Landeshaus-
haltsordnung. Die §§ 1 bis  87 der Landeshaushalts-
ordnung finden entsprechende Anwendung, wenn 

die Hörerschaft die Aufstellung und Ausführung des 
Haushaltsplans, die Rechnungslegung sowie die 
Rechnungsprüfung nicht in einer Finanzordnung re-
gelt. Der Haushaltsplan der Hörerschaft ist unver-
züglich nach seiner Verabschiedung zwei Wochen 
durch Aushang offen zu legen. Das Prüfungsrecht 
des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz bleibt unbe-
rührt. 

(3) Für Verbindlichkeiten der Hörerschaft haftet 
nur deren Vermögen. 

§ 80 Rechtsaufsicht 

(1) Die Hörerschaft untersteht der Rechtsaufsicht 
des für das Hochschulwesen zuständige Ministerium 
und der Rektorin oder des Rektors. Für die Rechts-
aufsicht des für das Hochschulwesen zuständige 
Ministeriums und der Rektorin oder des Rektors gel-
ten die §§ 75 und 76 Abs. 1, 2 und 4 entsprechend. 

(2) Die Satzung, die Wahlordnung, die Beitrags-
ordnung, die Finanzordnung, der Haushaltsplan der 
Hörerschaft und der Jahresabschluss bedürfen der 
Genehmigung der Rektorin oder des Rektors. 

Teil 8 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 81 Beteiligung der Personalvertretung in Ange-
legenheiten der Frauenförderung 

(1) Vor der Bestellung einer Frauenbeauftragten (§ 
56 Abs. 4 Satz 1) ist die zuständige örtliche Perso-
nalvertretung zu hören. 

(2) Die Frauenbeauftragte beteiligt die zuständige 
örtliche Personalvertretung an der Vorbereitung der 
Beschlussfassung des Senats über Frauenförderplä-
ne (§ 6 des Landesgleichstellungsgesetzes). Dem Se-
nat soll ein gemeinsamer Vorschlag vorgelegt wer-
den. Kommt ein gemeinsamer Vorschlag nicht zu-
stande, ist die Personalvertretung berechtigt, dem 
Senat eine eigene Stellungnahme vorzulegen. 

§ 82 Übergangsbestimmungen 

(1) Für die Einstellungsvoraussetzungen für Pro-
fessorinnen und Professoren, die Überleitung des 
wissenschaftlichen Personals, die Besitzstandswah-
rung bei der Entpflichtung, Habilitierte und die bis-
herigen Dienstverhältnisse und Berufungsverein-
barungen gelten die §§ 122, 123, 124, 126 und  
128 HochSchG entsprechend. 

(2) Für die Weitergeltung von Studienordnungen 
gilt § 127 HochSchG entsprechend. 

§ 83 Verwaltungsvorschriften 

Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, er-
lässt die zur Durchführung dieses Gesetzes erforder-
lichen Verwaltungsvorschriften die Staatskanzlei im 



Benehmen mit den Ministerien, deren Geschäftsbe-
reich berührt wird. 

§ 84 In-Kraft-Treten 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkün-
dung in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt das Verwaltungshochschulge-
setz in der Fassung vom 15. September 1987 (GVBl. 
S. 314), zuletzt geändert durch Artikel 31 des Ge-
setzes vom 21. Juli 2003 (GVBl. S. 155), BS 223-20, 
außer Kraft. 

 

Mainz, den 2. März 2004 

Der Ministerpräsident 

Kurt  B e c k 
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